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Die schweizerische Neutralität 1920-1938
Professor Dr.- Dietrich Schindler, Zürich

Die.Geschichte der schweizerischen Neutralität seit Ende des Welt-
-

krieges ist, eine Geschichte &quot;der anfänglichen Hoffnungen und späteren
Enttäuschungen, zu denen der Yölkerbund Anlaß &apos;egeben hat. Dem Bei-9
tritt der Schweiz zum Völkerbund ging eine öffentliche Auseinander-

setzung von bemerkenswerter -Breite und Tiefe voraus. Selten, waren bei

einer Abstimmung. die Meinungen innerhalb der besten, politisch und

geistig führenden Kreise der schweizerischen Bevölkerung so sehr ge-
teilt. Der Beitritt wurde schließlich in. der denkwürdigen, Volks-.

abstimmung vom 16. Mai 192o mit der knappen Mehrheit -von -416 870,
gegen 323719 Einzelstimmen und iil/, gegen iol Standesstimmen be-
schlossen. Die. Stimmenzahlen zeugen Inicht,von großem Enthusiasmus,
sondern eher von reservierter Skepsis gegenüber dem neuen Gebilde.
Die&apos;Schweiz hat denn auch den Völkerbund in seiner konkreten Gestalt&apos;
vonjehersehrrealistischbeurteilt; das hat sie aber nicht gehindert, sichmit
warmer Uberzeugung für die Idee des. Völkerbundes als einer, auf freier

Verständigung&apos;beruhenden internationalen Rechts- und Friedensordnung
einzusetzen. Erst die Erfahrungen der letzten jahre,haben die schweize-
rische Öffentlichkeit davon überzeugt, daß die in der, internationalen P07
litik maßgebenden Großmächte nicht gewillt sind,:dem,Völkerbund, die-

jenige, Ausgestaltung zu geben, welche die Schweiz,. im, Einklang mit

großen Teilen der Weltmeinung, erwartet hatte. In dieser veränderten

Sachlage haben sich- die Meinungen der ehemaligen Freunde und Gegner,
des Beitritts in überraschender Weise angenähert. Eine Aktion, auf Aus-

tritt-gus dem Völkerbund ist von keiner Seite unternommen worden
auch die, ehemaligenGegner des Beitritts wurden eine solche Aktion als

inopportun empfinden - während die, nunmehr erreichte- Wiederher-

stellung der&apos;umfassenden Neutralität der Schweiz eine so gut wie ein-

hellige Zustimmung* innerhalb des Volkes fand.

L

Seit&apos;Beginn des 16. Jahrhunderts, hat die Schweiz die Neutralität
als unverbrüchliche Maxime ihrer Außenpolitik festgehalten. In der

noch., heute grundlegenden Akte vom 2o. November, 1815 fand sie ihre
völkerrechtliche Anerkennung. An. der entscheidenden Stelle jener Akte,
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heißt es: Die Mächte._anerken en durch die gegenwärti e rechtskräfti e9

Urkunde., daß die Neutralität und Unverletzbarkeit der Schweiz sowie

ihre Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluß dem wahren Interesse

-aller europäischen Staaten,entsprechen&quot;. Die Erfahrung der Jahrhunderte
bestätigt, daß die Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz Üntrenn-

bar zusammenhängen; es gibt keine Unabhängigkeit ohne Neutralität

und keine Neutralität ohne, Unabhängigkeit. Dank,ihrer Neutralität und

ihrer immer auf 4er, Höhe der Zeit gehaltenen, den besonderen Bedürf-

nissen des Landes angepaßten Wehrkraft ist es der Schweiz gelungen,&apos;
rnzu-sich seit 1815 von allen Kriegen., die anihren Grenzen to ten, fe&apos;

halten.

Erst&apos;nachAbschluß des.Weltkrieges, als die Ententemächte daran&apos;

gingen, ihre Auffassung, daß der Weltkrieg ein,KamPf des Rechts gegen-
&apos;

das Unrecht gewesen sei,. auf zukünftige *Kriege. zu übertragen und, irn,

Völkerbundspakt zu kodifizieren, ergaben -sich Schwierigkeiten für die.

Beibehaltung der.. dauernden Neutralität, der Schweiz. Denn wenn in

einem&apos;Krieg auf. der einen Seite wirklich das Recht,. auf der anderen,

das Unrecht steht, läßt sich die Neutralität nicht leicht rechtfertigen.
Wenn insbesondere.,der Völkerbund dem-gemeinsamen Vorgehen, gegen
den Rechtsbrecher dienen.,sollte- erschien das&apos;neutrale Beiseitestehen,

eines Staates -als.,:ein, Verrat. an einer Menschheitsaufgäbe. Doch. war es

ein doktrinäres Denken&quot; dem solche, Überlegungen. entsprangen.,Tür die
Schweiz stand es von vornherein fest, daß eine Aufgabe&apos;ihrer -Neutralität
nicht. in Frage kommen konnte.. Eine neue-Bestätigung, der Neutralität

und eine ausdrückliche Erklärüng&quot;ihtex7.,Vereinb; mit dem&quot;V
bund erschien im- höchsten Maße wünschbar. Eine* günstige Gelegenheit,

-uiisch kundgab, von gewidazu bot sich, als Frankreich denW sgen Ver

pflichtungen befreit zu.werden, -die 1815 zugunsten der Schweiz errichtet

worden
-
Waren und 1ranzösisches Gebiet belasteten, Die schWeizerische

Re klärte,sich bereit, Frankreich unterge,% Bedingungenglerung er

entgegenzukommen, sofern eine neue Anerkennung des garanties for

mul6es en, faveur, de la - Suis par 1,es traitds de 1815 et nötam-ment, par
la-d du --o novembre,18I5 erfolge., Das geschah,in Art. 435
des Versailler Vertrages, durch den nicht&apos;nur diese Anerkennung er

folgte, sondern gleichzeitig festgestellt Wurde, daß diese Garantien

?)consfituent des- engagements internationau&quot;x,. pour, le maintien de, la,

ix.&apos;Diese Formulierung ist demArt. 21, des Völkerbundspaktes enf&apos;-ap
nommen, der bestimmt, daß solche engagements internationaux ne

sont consid6r,6.s, comme- incompatibles avec aucune des dispositions du
war in Art&apos;435 die Ver,einbarkeit der schwei7,eri-pr6sent Pactee. Somi

schen Neutralität mit dem Völkerbunds &apos; akt erklärt worden. Die Gegen-pe

leistung,der Schweiz gegenüberTrankreich,bestand in der unter, ver-

schiedenen Bedi gegebenen&apos;Zusicherung &apos;des schweizerischenpgungen ab
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Bundesrates,. den Wünschen der französischen Regierung, Rechnung -zu

tragen. DieseWünsche betrafen die Beseitigung der sogenannten Freizönen
von Hochsavoyen und Gex, sowie Aufhebung-der Neutrali5ierung der
früheren savoyischen - Provinzen Chablais -und Fa&apos;ucigny und, des Ge-

bietesnördhchUginen
diese. Gebiete- zur Wahtung ihrer Neutralität militärisch&apos;zu besetzehz),
Da die Schweiz-nicht Vertrags des Versailler VertrageS&apos;ist, Wurde

&gt;- 43 5. in Noteihre Zustimmung zu Art. ausgesprochen, die, nebst
einer Antwortnote der. französischen Regierung, dem&apos;Art- 435&apos;
wurde 3).

Es erwies sich allerdings bald&quot; daß diese Art der Feststellung der
Vereinbarkeit der schweizerischen Neutralität mit- dem Völkerbund nicht

genugend war., In einem Schreiben der,Oberste Rat am 2. Januar192o
an den Bundesrat richtete, behielt er sich dieTrüfung der Frage aus-

drückhüh Vor 4). Das veranlaßte den Bundesrat am 13- Januar I92o-, ein
neues Memorandum über die schweizerische Neutralität aufzustellen und
seinen Staadpunkt an der Sitzung desVölkerbundsr.- in London durch
die., Delegierten Gustav Ador und Max. Huber vertreten, zu lassen. Dies

1. führte, zu der berühmten.Londotier Erklärung des Völkerbundsratesvonn,&apos;
13- Februar 19,20 5)-,

Sehr&apos;Wichtigistdie.BezUgnahmederLondonerEtklärunzauf.died6- _j

clarations, faites par le,gouvernement. suisse &quot;die iii&apos;der, Botschaft des
Bundesrates an die Bundesversammlung vom 4., August igxg bett,

Frage des Beitritts der Schweiz, zumVölkerbund&apos;und im Memorandum

11) Das Weiterbestehen dieses Rechts der Schweiz wurde im Turiner,Vertrag vom
4- März&apos;i86o betr. Abtretung von Savoyen und,Nizza von Sardinien anFrankreich aus-

-

drücklich anerkannt. In der Nentralitätserklärung vom 4. August 1914 b.ehielt sich&apos;der*,
schweizerische Bundesrat die Ausübung des Besetzungsrechtes vor.

2)-&apos;-Art. gi der Wiener Kongreßakte vom g,. Juni 1815.
3). Die Neuordnung,des. Zonenreginies zwischen Frankreich und der&apos;S führte

zu großen Schwierigkeiten. Das für die,Beseitigung der alten.Vertragsbes immun--en ab-

geschlossene Zonenabkommen mit Frankreich vom 7. August 1921 wurde in der schwei-

zerischen Volksabstimmung vom 18. Februar 1923 verworfen, worauf Frankreich, im

Widerspruch mit den alten Verträgen, seine.Zollgrenze eigenmächtig an die,LandeAgrenze
verlegte. Der daraus entstehende tRechtsstreit zwischen Frankreich und der Schweiz wurde
durch Komprärrüß vom 30. Oktober 1924- dem Ständigen -Internationalen Gerichtshof.

unterbreitet. Der Austausch der Ratifikationsurkunden,erfolgte,am &apos;2i.März 1928,und
erst an diesem Tage erklärte der Bundesrat mit Ermächtigung der, Bundesversammlung
auch den endgültigen Verzicht der Schweiz auf die Neutrali Nord&apos;savoyens (Ainf14
Sammlung der Bundesgesetze u d Veb&apos;dnungen 44 S 331 eiche imn ror (1928 39)--,-verg,
übrigen die -Ordonnances des Ständigen Internationalen Gerichtshofes: vom -ig. August
:1929 (Publications S6rie A No. 22), 6. Dezember i93o (S6rie A -No. 24), das,.U:rfeil-,&apos;yom.
7. Juni 1932,(S6rie A/B No. 46) und den Schie&apos;ds.sprucheiner besonderen Schiedskommis
sion vom i. Dezember 1933 Zeitschrift Bd.. IV S. 412).

Schweiz.. Bundesblatt 192o, I, S.&apos;355,
5): S. d. IST., 20, S. 56ff.journ off. ig&apos;

30*.
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Vom 13. Januar 192o enthalten sind. En acceptant cesd
stellte der Rat die Vereinbarkeit der schweizerischen Neutralität mit

Völkerbundspakt fest-. Die Rechtsstellung der, Schweiz von 1920-1938 -

war daher durch die Londoner Erklärung keineswegs erschöpfend um
schrieben, sondern sie konnte nur unter - gleichzeitiger Berücksichtigung
der beiden ge-nannten,Dokumente im einzelnen festgestellt werden. Das

Charakteristische war die Neutralität, was so viel bedeu-
tet wie.strikte Beibehaltung&apos;der Neutralität auf militärischem Gebiet,
hingegen Teilnahme an den wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber dem
Paktbrecher, zu denen Art. 16 des Völkerbundspaktes die Mitgliedstaaten

verpflichte,Uln der Botschaft vom 4. August igig wurde die Differen7

zierung im -wesentlichen - durch den, Hinweis darauf gerechtfertigt, daß
die &apos;Neutralität :ein wesentlich militärisches Verhältnis sei. Die Neu-

wie sie, im V. Haager Abkommen voi! 1907 -umschrieben ist,
&apos;he Gebarerstreckt sich in der Tat nicht auf das NirtschaftliC en der

Staäten.:&apos;Die Anerkennung besonderer NeutralitätSpflichten im Gebiete

der ökonomischen Beziehungen erschien auch deshalb als juristisch
unbegründet, weil den P.flichten der Nentralen7keine&apos;TI,ei Pflichten der,

Kriegführenden entsprechen würden, während im militärischen Bereich

nicht nur den Neutralen Pflichten gegenüber den Kriegführenden,
sondern auch den- Kriegführenden Pflichten gegenüber den..Neutralen

auferlegt -sind 6). &apos;Deshalb wurden die wirtschaftlichen, Sanktionen,
welche. Art.- 16 des Paktes, einzid- als, er-klärt, nicht ..als

ität, betrachtet. Immerhin schien die mitunverein. mit der Neutrah

dem Beitritt zumV verbundene Änderung in r Außen

politik der Schweiz. doch so wesentlich, daß der Beitrittsbeschluß,in,der&apos;
für eine Änderung der Bundesverfassung vorgesehenen Form vor sich

ging.,
hVompolitischenStandpunktausrec tfertigtesichdieAnerkennung

der differetitielleh&apos;Neutralität aus der Erwägung heraus, daß ohne -ein

gewisses Zugeständnis der Schweiz an das Sanktionensystem der Beitritt

zum Völkerbund nicht möglich schien. Zu-dem erachtete man es als an-

gemessen&apos;, daß die Schweiz ein&apos;gewisSes: außenpolitisches. Risiko über-
nehme, da dieses, wie man. a.nnahm, durch die zusätzlichen Sicherheiten,
die der Völkerbünd zu bieten schien, vor allem aber durch allgemeine
Verbesserung&apos;der ihternationaleh Beziehungen, die man von ihm, er-

hoffte&quot; mehr alsaufgewogen würde. ja man glaubte, erwarten zu dürfen, -

daß die abschreckende Wirkung der Sanktionen, so gr ß sei daß;.ein0

iieuer-,-Krieg, aller Wahrscheinlichkeit nach, überhaupt nicht mehr aus-

brechenwerde.--

:6) Vgl.- die erwähnte Botschaft des Bundesrates vom 4. August igig, in welcher die

:Frage sehr eingehend erörtert ist, ferner die in dieser Zeitschrift Bd. VI, S.-387 zitierte

Literatur.
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Ein weiterer Punkt war für den, Beitritt der Schweiz zum Völke&apos;r-
bunc1, wesentlich: die bestimmte Hoffnung auf die Universalität des Bun-
des.- Das.ist in der Botschaft des:Bundesrates vom 4-,August,igig,aus-

1, gesprochen und kommt zum Ausdruck IM Beschluß der Bundesversamm-
jung über,den Beitritt der Schweiz zum Völkerburid, det&quot;nach seinem

Ingreß,egefaßt. wurde im Vertrauen darauf, daß der jetzige Völkerbund
sich in nicht ferner. Zeit zu einem allgemeinen Völkerbund, erweitere .

Die Bundesversammlung hatte schon am 21. November igig. den Be-
schluß ÜÜber den Beitritt gefaßf und vorgesehen, daß dieser, erst dann der

I Abstimmung von Volk und Ständen unterbreitet werden sollte, wem!

fünf Hauptmächte.7) dem Völkerbund beigetreten sein werden.
Das bedeutete, daß der Beitritt der Schweigvom Beitritt der Vereinigten
Staaten von Amerika abhängig gemacht wurde, denn.darüber, daß die
vier anderen Hauptmachte beitreten.würden, bestand kein Zweifel.. Die
Klausel ist freilich. iM. endgültigen &apos;Beschluß. der Bundesversammlung
VOM 5. März 192.o, der am 16. Mai der&apos;Volksabstimmun unterbreitetg
Wurde, fallen gelassen worden 8).

Die Wahrung der Neutralität Schweiz und das Bestreben, den

Völkerbund, -univer zu gestalten, bildeten auch nach vollzogenem
Beitritt Wichtige Programmpunkte der-Tätigkeit der Schweiz im Völker-

I

bund. Ohne eine vollständige AufzählUng aller bezüglic eizerl-hen schw
schen, Anträge und Maßnahmen geben zu wollen, seien doch im folgenden
die wichtigeren Beispiele erwähnt 9). Schon auf der ersten VölkerbundS7
Versammlung&apos; sprach sich Bundesrat Motta, der die Tagung zu er-

öffnen hatte, zugunsten -der Universalität aus, und, als Österreich im
I

Dezember 192o aufgenommen wurde, brach -er eine Lanze für den bal

7) Die prineipales a1.1i6es et,assoei6es der Friedensverträge.&quot;
8) Der Beschluß lautet:. Die Bun.desversammlupg der schweiz. Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 4.&apos;August igig, sowie einer Zusatz
botschaft vom 17. Februar 192o und unter ausdrücklicher Feststellung&quot; daß die, immer-

I währende Neutralität der Schweiz, die insbesondere in der Akte VOM 20. November 1815
anerkannt worden ist, im&apos;. 435 des zwischen den a;lliierten,und assoziierten Mächten

:gndDeut.schlandam*28.JuiiiigigabgeschlossenenFriedensvertragesals,einAbkommei
zur Aufrechterhaltung des Friedens anerkannt und daß sie nach Art. 2 1 des, Völkerbunds-
vertrages als mit keiner Bestimmung dieses Vertrages unvereinbar anzusehen ist, wie dies
der Rat des Völkerbundes in seiner am 13. Februar 192o in London abgegebenen Erklärung
feierlich an-e hat, im Vertrauen darauf, daß der jetzige Völkerbund sich-in nicht
ferner Zeit zu einem allgemeinen Völkerbund erweitere, beschließt, i. Die Schweiz tritt

I

dem Völkerbundvertrage VOM 28. April/.28. Juni igig bei.&apos; (Die übrigen Bestimmungen
I

betreffen- Fragen --des schweizerischen Staatsrechts). Amtliche SammlungIder Bundes-
gesetze und Verordnungen, 36. Bd., S,. 651.

9) W. E. Rap.Pgrd&quot;. La politique de la Suisse dans la Soci6t6 des Nations, 1925
(auch deutsch erschienen). - :

I

I

I&apos;
-

I -
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digen Beitritt Deutschlands.&apos;Er wies u. a. darauf hin, daß es dein Schwei-

zer Volk weniger schwer gefallen wäre, dem Völkerbund beizutreten; wenn

dieser von Anfang, an eine universelle Vereinigung gewesen wäre. Das

Eintreten zugunsten Deutschlands trug ihm eineheftigeEntgegnung des

französischen Delegierten Viviam ein,. Daneben versuchte die Schweiz,

diel:Mängel der,Völkerbundsordnung von sich aus so güt.als.!m.ögliCh-,-
zu beheben. Im Bericht des Bundesrates an die:Bundesversammlung
vom- ii. Dezember i[gig ibetr.&apos;internationale-, Schiedsvetträge war es als

Aufgabe der Schweiz proklamiert worden, unsere Beziehungen zu den

Nlc&apos;htmi
den Fall von Streitigkeiten zu ordnen.. Es ist, dies um Iso. Wünschbarer,
als,zwei Nachbarsfaaten der Schweiz nicht von Anfang an dem Völker-

bund
Schiedsgerichts;;, unducht dieser Bemühun;zen&apos;wat&apos;&gt;derDie.&quot;erste Fr

VeVOM 3, Dezember mit deni, Deutschen Reich der

für die spätereEntwicklung der&apos;, Schiedsgerichtsbarkeit vorbildlich, wer

den sollte. &apos;ln,der Botschaft zu diesem Vertrag fuhrte der Bundesrat aus -.
- 1.1

Der&apos;Abschluß solcher Abkommen hatliaber noch-,eine allgemeine
politische f Bedeutung. Die Universalität des Völkerbundes ist ein

lat, auf das die Schweiz größten Wert legt. Da&apos;seine Verwirklichung,
die iiicht, von uns abhängt, hoch nicht&gt; erfolgtist, muß die Se,hweiz ver-

suc,hen,&apos;,eine
Völkerbund ,nicht angehörenden ze be&apos;gründen, wie sie, der
Völkerbuüd in den Beziehungen zu den meisten,Staateti für die Schweiz

darstellt. ,

Daß der, Grundsatz der Universalität bis zum heutigen Tage mit -

Energie vertreten wird, zeigt sich Wieder im Schreiben, des Eidg. Politi-

schen Departements an den.,Völkerbund VOM 4. September 1936, auf das

h n ac ivzurückzukommen,sein wird. Doch liegt dem Bege re n -h Uni ersalität,

aller Doktrinarismus fern. Deshalb konnte, die&apos; schweizerische, Dele-
1

gation im Jahre 1934 egen die Aufnahme Rußlands in den Völkerbu:nd9
stimmen, eine Stellungnahme, die - durch,- eine ein,drucksvolle Rede von

Bundesrat Motta beg,ründef &apos;wurde

Mehrfach bot sich die Möglichkeit zur&apos;Wahrung, oder Starkung der

neutralen, Stellung der Schweiz. iml Völkerbund., Erstmals war dies der.

Fall bei der Ausarbeitung der interpretativen Resolutionen der Völker-

bundsversammlung zu den Artt. i0 und 16 des Paktes. In dersogenannten
Blockadekommission, welche den Beschluß der Völkerbundsversaminlung
zu Art. 16&apos;vorbereitete&quot;. hatte der schweizerische Delegierte Max Huber

)Woccasion de d6fendre et leIalent :de -faire ädmettre toutes les :th

19) Schweiz. Bundesblatt.igig&quot;&apos;y., SI-932.
11) A. a. 0. 1922, 1, S. i,8o.-,Vgl. im übrigeDSchindler, Die Schiedsgerichtsbar-&apos;n

keit seit, -, Handbpch des,Völkrrechts&quot;5. Bd. 3.&apos;Abt. 1938,1914 S- 7f.
Schweiz. Bundesblatt T935, I, S.&apos;2,07ff-
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suisses 1-3) In&apos;der, Tatbedeutet die- interpretative&quot;Resolution vom 4- Ok
tober, i.92i:zu Art. 16 eine, wesentliche. Erleichterung der Lage. d er Mit
gliedstaaten bei-: der.Durchführung -ökonomischer. Sanktione&apos; ii. Auch&apos;die
Resolution zu,&apos;Art.,io der Satzung.,. die von, einer von. Bundesrat Motta
präsidierten Kommission. ausgearbeitet wurdie und der die- VOlkerbunds-
versammlung am 25- September 1923 mit, 29 gegen eine Stimme Zu

stimmte,- entsprach den Wünschen&apos; Und wäre- dazu an-

getan gewesen, die Wahrung der Neutralität im Konfliktsfalle zu erleich
tern.

Eine *uristisch nicht ganz einfache; Fra e stellte sich als. die fran9
zösische. Botschaft durch Note vom 21. Dezember, 192o der schweizeri-
schen Regierung mitteilte, daß geplant sei, ein&quot;für das Ab9timmungs
gebiet von Wilnä bestimmtes internationales Truppenkontingent, be-

&apos;h e ustehend aus - belgischen&quot; engli en-,--. u.&quot;,nd&quot;&apos;sp nisch n Truppen, d rch die
Schweiz, Österreich und die Tschechoslowakei zu transportieren, Die
S--,chweiz gestattete den Durchtiansport nicht. In Beantwortung einer

Inter Brü gers erklärte Bundesrat Motta am 7.Februar iggi im9
Ständerat, daß nach der&apos;Lo.,ndoner Erklärung für die Schweiz&apos;in keinem
Fälle, auch nicht:in der-Art&apos;des vorliegegden, eineTerpflichtung vor-

liege-Truppen durch ihr Gebiet marschieren zii lassen&apos;. jedoch&apos;bestehe
für die Schweiz auch keine.Verpflichtung, einen solchenDurchtransport
zu unte und der.in Frage stehende Beschluß des Bundesrates habe
hicht den Charakter einer prinzipiellen Entscheidung, welche den Buti-

desrat, auch für alle künftigen,Fälle binden solle. In der Tat&apos;.stand&apos;die
:

111

Neutralität nicht, unmittelbar auf dem Spiel,. da kein, Kriegszustand
herrschte.&apos; Der Bundesrat,bseine Stellungnahme, vor allem mit:
dem Hinweis darauf, -daß die Voraussetzungen des Volksentsche&apos;ides in
Wilna.nicht genügend -abgeklärt seien.,Vermutlich herrschte die Befürch-
tun &quot;,daß,&apos;&apos; gees zu kriegerischen Verwicklun n kommen, könnte un4 daß &apos;

für- die Schweiz eine heikle, Lage ergeben müßte,&apos; wenn&quot;Sie. dann&apos;
4nter-,&apos;Berufung, auf ihre Neutralität, den Nachschub von Truppen undp
Munition oder den Rückzug,&apos; der Truppen durch ihr Gebiet verweigern
müßte., Hier wirklich von Vorwirkungen der Neutralität,

&apos;

iii,

-

häufig mißbräuchlich, verwelideter Begriff -, gesprochen We Zudem
entsprach die,Verweigerung dem schweizerischen Volksempfinden, dein
jede:,Berührung,schweizerischenTerritoriums durchfremdeTtuppen alg
lieutralitätswidri,- erscheint 14).

Das von der Völkerbundsversammlung,am 1930&apos;.gut&apos;
geheißeirie AbkoMinen über-Ananzielle-Hilfeleistung bot der Schweiz
wiederum. Anlaß, den Grundsatz der, Neutralität zur, *Anwendung zu

13), Rappard, a ä. S. 138
14) Vgl. Burckhard,t, Schweiz. Bündesrecht 1.No. 188; journal offieiel deja S.d.N

1921, S. &quot;70ff. Schücking-Wehberg, Die, Satzung des,Völkerbundes; 2.-Aufl. S, 635-
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&apos;420 Schindler

bringen. Die Schweiz lehnte die Unterzeichnung ab. Die Begründung
für diese;,Stellungnahme lag im wesentlichen darin, daß nach- allge-
meinem Völkerrecht die -Gewährung-finanzieller Hilfe an einen Krieg-
führenden&apos;als,neutralitätswidrig gelte und im Falle, der Schweiz eine

solche Hilfeleistung auch nicht gedeckt wäre durch die aus.Art.. 16. des

Paktes,. regp. aus der Londoner Erklärungl resultier.en&apos;de Pflicht zur, Er-

greifung wirtschaftlicher Sanktionengegenüber einem Paktbrecher1,5).

Ini. italienisch-abessinischen Krieg kam die Frage der schweizeri-
schen Neutralität im Völkerbund -zu einer kritischen.Zuspitzun.g. Doch

bevor darauf eingegangen wird, sei die. Haltung der Schweiz im spani-
schen Bürgerkrieg skizziert.. Sie liegt zwar zeitlich nach der Durch-

führung dim Sanktionen ge en Italien und steht nicht im Zusammenhanzg
&apos;ds der Schweiz im Völkerbund,&apos; doch ist sie charakte-m&gt;it der Mitglie

ristisch für die schweizerische, Neutralitätslpolitik im&apos;allgemeinen. -

Keine Macht hat die beiden. Parteien des spanischen Bürgerkrieges
als krieg gleichberechtigte Parteien, anerkannt.. Die selbst-

verständliche Anwendung des Neutralität,srechts, die,sich aus einer

solchen Anerkennung ergeben hätte unierblie deshalb. Die. meisten

Staaten haben sich - jedoch, durch das- Nichtinterventionsabkommen.

Schranken auferlegt, die ihre Stellün in mancher Hinsicht,der Rechts&apos;91

stellung von Neutralen,annähert, wobei freilich das Nichtinterventions-

abkommen der Handlungsfreih der Staaten teils weiteren, teils engeren

Raum gewährt&apos; als das,allgemeine Neutralitätsrecht., Die Schweiz ist dem

Abkommen,trotz Aufforderung derfranzösischen Regierung nicht bei-,
getreten etwa deshalb, weil sie.damit nicht einverstanden,gI
wäre, sondern, wie Bundesrat Motta am 6.&apos;Oktober,1936 im Ständerat

ausführte y&gt; re aurait fait naitre l&apos;id ia que otreparce que cette sigilatu n

neutralit6 n&apos; quocca,sionnelle, alors,qu&quot;elle est permanente et- con-

nie i le GouVernement fran pas,prisstituiionnelle 16). y&gt;M s*

l&apos;initiative d&apos;une,d g6n6rale de non intervention, le Conseil

f646tal aurait proclam6sans la neutralit de laConf
tine eigentliche Neutralitätserklärung hat der. Bundesrat im spanischen

Yust 436Bürgerkrieg, zwar, nicht. abgegeben, aber er hat, am, 14. Ang
:

-

I

einen Beschluß gefaßt, wonach die Ausfuhr, die Wiederausfuhr und die

Durchfuhr von Waffen, Munition und Kriegsmaterial aller Kategorien,
mitF-inschluß,der,Besa

-

-&quot;&quot;iederFlugzeuge montiertodert n i e e

mon d span &apos;clien B sitzun u &apos;ischenpamen, en gen nd der s an,tiert, nach S is e p

blatt, i929&quot;III S15).,Schweiz. Bugdes 89off 19341 T, S. 142ff -

16). :Stenogr. Bulletin, Ständerat, 6.. Oktober 19 - 45T-36, S

17)&apos;Bundesrat Mot.ta, ebenda S-450-
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Zo ne Marokkos untersagt wird 8). Ein gleiches. Verbot gilt für, die
Ausfuhr nach irgendeinem Land z &apos;in Zwecku e der Wiederausfuhr nach
den genannten Gebieten., Ein weiterer Bundesratsbeschluß vom gleiche&apos;n

ge, verb, se us 1Ta ietet die Ausrei a der Schwe*z zur Teilnahme an den Feind-

sefigkeiten in Spanien-. (Das- Verbot bezieht sich nicht auf spanische
-

Staatsbürger.) Nach dem gleichen- Beschluß dürfen die Feindseligkeiten
in Spanien von der Schweiz aus in keiner Weise unterstützt,oder irgend-,
wie begünstigt werden. Die Generaldirektionder Post- und Telegraphen-
verwaltung wurde angewiesen, keine Geldsendungen, die eine solche

.Unterstützung oder Begünstigung bezwecken, anzunehmen oder zu be-
fördern ig). Am&apos; 2-5. August 1936 faßte dann der Bundesrat einen Be-
schluß betreffend Maßnahmen zur DuTchführung des Verbotes der
Teilnahme an den Feindseligkeiten in Spgnien,zo).

Da es sich um eigen Bürgerkrieg handelt, in dem eine Anerkennung
der Rechte Kriegfährender nicht -stattgefunden hat, bestand eine un-

mittelbare völkerrechtliche,Pflicht zur Durchführung dieser Maßnahmen
nicht. &apos;Die Möglichkeit. jedoch, daß sich, der spanische Bürgerkrieg, zu
einem europäischen Krieg ausweite, ließ den Erlaß dieser Bestimmungen,
als angezeigt erscheinen. Aber&apos;weder diese Befürchtung noch das Vor-
bild des Nithtinterventioi-isabkommens dütften für die Haltung des

schweizerischen Bundesrates in erster Linie entscheidend, gewesen sein.&apos;
Selten, zeigte es sich so deutlich. wie -in diesem Falle, daß die&apos; schwel-

zerische Neutralität eine frei gew Staat§maxiMe&apos;istl deren Wirkung
,nicht erst. dort beginnt, wo das Völkerrecht eine Pfliclht statuiert. Das

schweizerische Neütralitätsempfinden, wie es in dieser Staatsmaxime
seinen Ausdruck gefunden hat, ist ein feineres Instrument. als das in der,
V. Haager Konvention von 1907 niedergelegte Neutralitätsrecht; die
Schweiz hat:sich von jeher ihrer Staatsmäxime zuliebe Schranken auf-

&apos;Amtliche Sammlung derBundesgesetze und Verordnungen 52 (1936 S. 637
ig) A. a. 0. S. 639.
2,Q) -

A. a. 0. S. 645, Art. i lautet.:,
Wer zur Teilnahme an den Feindseligkeiten in Spanien aus der Schweiz ausreist

oder hiezu Anstalten trifft, wer die Feindseligkeiten in Spanien von der Schweiz aus

irgendwie unterstützt oder begunstigt, wer insbesondere. Geldsammlungen zu anderen
äls wohltätigen Zwecken vorbereitet oder durchführt, &apos;wer öffentlich zu einer Widerhand -

lung gegen diesen Bundesratsbeschluß auffordert oder anreizt&quot;wi,rd mit Gefängnis bis zu,

6 Moii Mit Buße bis zu Fr., icoooo.- bestraft. Beide Strafen können verbunden

werden.

Wichtig ist ferner Art. 5,der folgenden W-rtle-t,hat: &apos;
&apos;

11
1

&apos;

-Kundgebungen, insb Versammlun en oder Umzuge zugunsten einer der

an &apos; den ]Feindseligkeiten in Spanien beteiligten Parteien bedürfen.der Bewilligung, durch
die zuständige kantonale Behörde. - Solche Kundgebui,igen sind. zu verbieten, wenn an-

zunehmen ist, daß dabei zu einer Widerhandjung gegen diBundesratsbeschluß auf-.

gefordert oder angereizt wird. - Unter den gleichen Voraussetzungen können die Kun&amp;,

gebungen aufgelöst werden. - Nötigenfalls erläßt der Bundesrat das Verbot.
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erlegt, die sie: nicht als völkerrechtlich gebotene Schranken anerkennen

würde. Diejenigen, die die Spanienbeschlüsse des Bundesrates anfochten,

bewiesennur, wie sehr ihnen das Verständnis für das Wesen der schweize-

rischen Neutralität abgeht., Bundesrat Baumann, der Vorsteher des

Justiz- iin&apos;d&apos;Polizeidepartements, begründete in Beantwortung einer,&apos;

I Iriterpellatioh das Vorgehen des Bundesrates mitseiner .Dringlichkeit,
und Selbst `erständlichkeif &quot; gegenüber der, in der&apos; Linkspresse: auf-y
gestellten Behauptung,&apos;-&apos;NeutralitätsMaßnahmen,,seien&gt;, zulässig,
wenn Staaten gegeneinander Krieg führen, nicht aber in einem

krieg, wies er äuf die tatsächlichen Verhältnisse hin und fügte hinzu: .I

nWWie ganz&apos;urihaltbar d e These von der Nichta&apos; etidbarkeit unserer
Neutralitätsp&apos;olitik auf die spanischen: Feindseligkeiten ist, zeigt das

Beispiel aller -andern, Staaten, darunter&apos;auch Frankreichs und Rußlands,
welche die Nichteinmischung in die gämpfe&apos; in Spanien, beantragten I

I

und sich dazu verpflichteten. Was&apos;ist, Neutralität Sie&apos;läßt sich&apos;wohl

u erung zusammen-an! bü in&apos;die einfache nd volkstümliche Ford

fassen, sich nicht in fremde Handel, einzumischen,:z1)
&quot;unsten der-Einschrankung der Presse- und VesammlungsfreiheitZug

führte er aus, I - I
Z

&gt;Wir fragen uns, -Was ist wichtiger in dieser ernsten und, mit Kon

fliktsmöglichkeiten so reich durchsetzten Weltiage: Daß wir&apos;die Presse7
Vereins- -und Versammlungsfreiheit, diewir auch in dieser Zeit&apos;als Prinzip,
hochhalten, wollen, ungehemmt, und, schrankenlos-. sich ausleben lassen,
oder.daß wir&apos;Land und Volk vor ernsten Gefahren- bewahrj Eine
mäkratie ohne eine gewisse Disziplin und, eine

Presse ohne die gleichen Eigenschaften könnien. in einer Zeit, wie der

heutigen&apos;, zu einer,Gefahr für das,Land
-Sitzung, BundesratZur gleichen Frage äußerte sich in der gleichen

Motta:
Y-6ri6räl, de11.y a dans toutes lüg un devoir-g

moderation et de cöntröle de soi-mAme;, mais je le&apos;r6p la neutralif
Uat et sesn est&quot;pas une attitude de,,1&apos;individu. Elle ne cqnceTfie que 11-

l&apos;Etat a cependant le droit d&apos;exigerdes citoyens,.qu&apos;i15 ne met-

&apos;tent point sa neutralit en p6ril 23) 24):.

IV.

I
I

Der italienisch-abessinische, Krieg stellte die differentielle Neutra.Ii-

ten Mal auf, ein Probe. I&apos; der Sitzung, der Völker-etät der Schweiz zum,ers

bundsversammlung-vom io.&apos;0.ktober I935&apos;.hatte sich die,SühWeiz taci- -

II 2 Stenogr. Bulletin, Ständerat, 6. Oktober 1936, S- 44
&apos;A., a, 0., S. 449-

23) A.. a. O.&apos;S- 450-
e IC g, der VölEs sei fern r daran erinnert, däß si h die,- Schweiz bei der Abstimmun ker

bundgv v4ter,Beru-exsgrgim,..j 2. Oktober x937 überderi spanisclieg Bürgerkrie
&apos;

UPP,7fui die-Ne ralität, der Stimme.enthielt., Soci6t, JQupial ffici
16inent sp6cial,No.169, S. io5.-
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teinent associ6e&apos;. ä la constatation faite par lesmeinbresdu Coliseil 2,5),*
wonach Art iz &apos;des Taktes. verletzt worden war und- Sanktionen nach&apos;

Art. iG gegen Italienergriffen werden mußten. Bundesrat Motta ergriff
Wort,&apos;um auf die schweizerische Neutralität hinzuweisen: &gt;5Celle-ci

d6cOule de- l&apos;his.toire, de 1a tradition, de la constitution krite et de la

composition ethnique du,payse. Unter Hinweis,auf die völkerrechtliche

Anerkennung der Neutralität und die,&apos; Erklärung des Völ4erbundsrates
VOM 13. Februar ig?,o zog er,die Folgerung für den,vorliegenden,Fall,

des sanctions eco-D lors, notre Obligation genergle de concourir a

nomi es et fi anci ä Ve
&apos;

lusion de toute participat on ä, des,sanc-
&apos;

qu n xe

tions milita West pas absolue ef doit Atre iriterpr6t6e ä la luniiere
des :r de 1921 concernant l%rme konomique. Les limites.de
notre obligation sont d6termin6es par notre neutra.lit6 Iqui constitge, ä

nos yeux, un phncipe fondamental et, en niAme temps,.lun int6rAt vital.
Nous Wesfinions pas Atre tenüs ä des san,ctions qui, Par
leur nature et l&apos;eurs effets, exposeralent not.re neutralit6-
ä,un danger r&apos;6el que nous ayons appr6cier dans la,pl
tude de n souverainet6z6).

In der ersten Sitzung des Achtzehnerausschusses verteidigte Motta die

An.sic t&apos; daß die Richtlinien von 1921 zu Ar 16&apos;des Pakte&apos; allein die,h t s

li n directrices de Yaction quedöit envisager le Comit6bildel!können27),.9
In, einer s- äteren Sitzung wandte er sich, -und nach ihm der,schweizerip
sche,&apos;Gesandte Stucki, gegen die völlige Einfuhrsperre
diefürdieSchw
erforderlich sei, um.die Sanktionen wirksam zu gestalten z8). Die gemä3
den Vorschlägen des Koordinationsauss über die. Durchführung,&apos;
der Sanktionen gegen Italien von der Schweiz getroffenen Maßnahmen

wurden-in,einem Schreiben des Chefs des Eidgenössischen.Politischen.
Departements vom 28. Oktober -1935 dem, Generalsekretär des Völker7.

bundes zur Kenntnis gebracht29). Gegen,übe,r den Vorschlägen des Aus-

Schusses traf die Schweiz in zwei Punkten eine abweichende Regelung:
das Waffenausfuhrverbot wurde,nicht nur gegeiiübe sondern

auch, gegenüber Äthiopien ausgesprochen&quot; und an Stelle der- Einfuhr-

sperre,trat ein tlearingabkommen mit Italien, durch,das -verhindert

werden sollte, daß Italien mit den aus seiner Ausfuhr gewonnenen De-,
Visen. die&apos;Wa&apos; en kaufen kann, - die - es zur Krie führ n bedürfte .&apos;Beide9 9
Maßnahmen wurden in dem genannten Schreiben, in, Übereinstimmung.
mit den Äußerungen der.schweizerischen Vertreter in der Völkerbunds

25) Bundesrat Motta, Soei6t6 des 11Nations, jpurnal Offleilel, -Su 16ment sp6eialPP

N9 1,38, S, io6.

is rivgl. auelf d 2 c,h ft, Bd.&apos; S-,387.,
2 Soci6i6 des Nations,&apos; P ial S. 30-jpurnal officiel, Supp16niant&apos;.s k` No

28), A. a. 0. S. 41, 65, 107, 115..&apos;
z9,) soci6t6 des Nations, jour.nal offi,c,iel, Suppi,6ment,sp6eial Xo, i5o, 272;, aUch 2

Schweiz. Bundesblatt 1935, 11, S. 956,
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versammlung. dem Koordinationsausschuß und seinen Unterausschüssea
näher begründet Die Einführung des Clearingabkömmens- an Sfeile. der

Einfuhrsperre gab in der Si.tz,ung des Achtzehrierausschusses vonf 2.. No

vember, 1935 Anlaß zu. eini en Anfragen und Kritiken. Der Vertreter9
Frankreichs (Coulondre) und derjenige der.südafrikanischen Union (Te
Water) beriefen sich vor allem auf die öffentliche Meinung ihrer Lander,
umdie schweizerischen.Maßnahmen abzulehnen. Der letztere stellte,so-
gar die Behauptung auf: A tort ou äraison, l&apos;impression sest r6pan,clUe,-
dans les rues du Cap et dans celles de Londres&quot; que Yattitude de la Suisse
ä cet est une attitude d&apos;obstruction. Justifi6e ou noh cette opinion
s&apos;est r6p 30). Diese Kritik war für die Schweiz, unangenehm, aber
nicht schwerwiegend. Viel gefährlicher war der Angriff, dem die&apos;Schweiz
in derselben, Sitzung we n des gleichzeitigen Waffenembargos gegenge
Italien und Abessinien ausgesetzt war. Die Schweiz hatte-im Schreiben

VOM 28., Oktober r935 zur Begründung, dieser Maßnahme--an die oben

erwähnte Stellungnahme Bundesrat Mottas vom io. Oktober 193,5, über
i

den Vorbehalt --der schweizerischen Neutralität bei Durchführung der

Sanktionen erinnert Und sodann ausgeführt:
En cons6quetie.e, 1e-Gouvernement de -la,&apos;Conf6d a dkid

d&apos;interdire, le 31 octobre 1935, l&apos;exportation, la r6exportatiön et W
transit ä destination de l&apos;Ethiopie et de l&apos;Ital. des eat6gories,d&apos;armesle

munitions. et mat6riels degUerre ..e.numerees daiis la 1.iste.arrAt6e par le,,
de coordination. 11 ä egalemegt interdit l&apos;exportation, aux fins

de r6exportation en Ethiopie et en Itali des m8mes&apos;cat6gories darmes,
munitions et maMriels de guerre, dans des pays autres que l&apos;EthiOpie et&apos;

l&apos;Itäli,e. Vu l&apos;artiele 9 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
concernant, les droits et les devoirs des Puissances et des pers.onnes neu
tres en cas de -

guerre sur terre et notre statut de, neutralite, il ne nous a

pas 6t6 possible de, renoneer ä l&apos;embargo sur les armes,. munitions et-

mät de guerre ä destination de l&apos;Etbiöpie31).
Im Achtzehnerausschuß ergriff zuerst derfranzösische Vertreter Coulon

dre das-Wort, um den schweizerischen Standpunkt zurückzuweisen. Das

Ausfuhrverbot gegen Äthiopien, habe zwar keine &apos;große, praktische Be-, l

deutung, aber im Falle, eines europäischen Konfliktes la:mAme&apos;attitude

poutrait avoir de cons6quences tr graves, car -nul h1gnore le röle que

la Suisse joue en Europe dans le domaine du transit. Der französische,
Vertreter ne pouvait laisser -se cr6er sur- ce .point un, pr6c6dent. que, de

Favis. du Gouverneiftent fran la Soc16t6 des Nations &apos;ne saurait

accepter. Der polnische Dele ierte Komarnicki schloß sich -den An&apos;s-9
führungen des französischen Vertreters,an. Politis gab im Namen der

im er.Balkanentente e.iüe&apos;Erklärunggriechischen Delegation undi Namen d

&apos;falls die, französische Kritik gutgeheißen-, wurde:.ab, durch die eben

30) Soei6te des Nations, Journal officiel, Suppldment sp6cial,No 146,&apos; $.36.
31) A. a.. 0. Suppi sp6cial No !5o, S. ?72.
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Nous, consid6rons que l&apos;interpr6tat que, Je Gouvernement f6d6ral
a donn6e arggä la,D de Londres pour ce qui concerne l&apos;emb,
douigleet 1&apos;ipteTdiction de transit destination des&apos;deux parties dans le
-present conflii Westpas conforme au sens,de la Ddclaration de. Löndres
telle que nous l&apos;avons cornprise .

Er wünschte auch, daß die Meinungsverschiedenheit über dieTragWeite
-der Londoner Erklärung puisse Afre eclaircie le plus föt possible . Der
rumanische Vertreter Visoianu schloß,sich namens derKleinen Entente
den französischen undgriechischen. Delegierten an,&apos;ebenso, Antonov1- der
Vertrleterd furden der von derSchweiz geschaffenePräzedenz-
fall ne,s.e.rait pas acceptable pour la Soci des Natiöns. Der englische
Delegierte Malkin lehnte den schweizerischen Stand n]. ebenfalls ab,PU
fand aber, daß es nicht notwendig sei, d&apos; la question ä fond

-

imm6diatement. In einer darauff.olgenden, längeren Rede rechtfertigte
Motta den schweizerischen Standpunkt unter eingehender Würdigung
der Londoner Erklärung 32).

Weiterhin unterließ Motta nicht, darauf hinzuweisen, daß es sich
um eine Frage handelt qui. touche profond6ment, aux conceptions

daßtraditionelles de, son pays und le Gguvernement suisse et le peuple
suisse seraient plac6s devant un grave dilemme si l&quot;,on, voulait leur impo-
sertout ä coup une interpr de la neutralit6 qui n&apos;est pas celle de la
tradition.&apos;I,n einem weiteren Vorstoß suchte Polit.is nachzuweisen, daß
die, Aftrufung des Art. 9 der Haager Konvention auf einem Mißverständ-
nis bei&apos; hru, e.

La neufralit de la Suisse, deputs que ce pays est
-- membre -de la Soci6t6, des Nations West plus &apos;exactement la mAme. Elle

West plus la mAme.pour ce qui conc,erne ce qu,on appelle les sanctions&apos;,

economiques et financi Elle West plus surtout la m8me paree,qu&apos;op
abandon.ne uji des prineipes fondament.auX de la neutralit6, celui dapr
Iequel les pays neutres n&apos;avaient&apos;-Pas,le droit de faire de distinction; ils
s&apos;interdisaient le droit d&apos;apptecier&apos;1 des deux&apos;bellig6rants&apos;, ils
devaien-t, tenir la balänce absolument&apos;6 rd des äeux 4eIlig_gale&apos;ä l&apos;6ga
Or&apos;, -ce principe est abandonn6 par les Membres de la Soci des -Nations
et par la Suisse elle-m6me, puisque ce detnier pays acCepte d&apos;examiner
avee les autres membres de la, Soci6te des Nations, en cas de. rupture de
pacte, qui en a la, respo.nsabilite .

Die Diskussion wurde durch den Vertreter von, 4uxe&quot;mburg, Bech, ab f&apos;

geschlossen, der mitteilte, daß seine Regierung ebenfalls, ein zweiseitiges .:

Waffenausfuhrverbot erlassen habe 33).-
Der Bundesrat unterbreitete der Bundesversarrimlung- einen, vom

:2. Dezernber 1935 datierten Bericht betreffend die Anwendung des Art.

j Ygl. diese Zeiüchrift Bd. VI, 5- 393.
33) Das Protokoll der Diskussion findet sich in Sopi6t6 des Nations, journal olfficiel,

;suPp1.6ment NO 146, S. 39-42.
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16,&apos;des Völkerbundspaktes auf den italienisch-abe Konflikt 34).
Darin wird, nach einem historischen Überblick über- den Konflikt&quot; aus-
führlich berichtet über die Maßnahmen des Bundesrates und die Ver-

handlun en. der Völkerbundsversammlung und des - Koordinations-9
äusschusses, insbesondere auch über die Kritik, die die Maßnahmen des.

Bundesrates&apos;dort gefunden hatten. Die Begründung, die der Bundesrat

gegenüber dem.,Völkerbu.nd für, seine. Stellungnahme vorgebracht, hatte,
wird im wesentlichen in diesem Bericht wiederholt.

Der Bericht des Bundesrates vom, 2. Dezember 1935 wurde vom.

Nationalrat und,Ständerat einhellig genehmigt,. Ein im,Nationalrat.

gestellter kommunistischer Antrag, auf Nichtgenehmigung-. vereinigte
..nur drei Stimmen auf sich. Aus der Diskussion sind einige Punkte hervor-.
zuheben. Der,Berichterstatter,&apos;der ständerätlichen Kommission Piller,
wies auf den Vorrang, der Neutr lität vor. den Sanktio erpfli htungea Mv ic

hin. Die, Sonderstellung der Schweizim Völkerbund habe Folge que
notrepaVs reste tenu p les disPositions -du droit internation,al concer-

nant les neutres. Ilest teffii 6ga&apos;lement par les dispositions du Pacte de.la,

Soci6t6 d&apos;es,Nations, pour autaiit qü-&apos;elles ne sont pas incomp.atibles avec
l
setzte sich für die vollständige Neutralität ein und lehnte -daher alle

Sanktionen ab.,
Nous sommes dans un e ,grenage, et nous ne somnies -,pas maitren

de la machine dans,&apos; Iaquelle nous avons enga 6 un,-ddi t ce. sont d&apos;äutires9 9
qui la dirigent et nous avons malheureuseinent trop,de raisons de croire

rque le souei de leurs int particuliers nest pas,compl C

ä leur maüi dagir.
e eNotre, neutraJit6, aw notre volont d la Mendre, c16pend

coup,plus de I?intdr6t que peuvent avoir nos voisins ä la niaintenir que
pu de&quot; discours. 11, est d lors dangereux de, ne pas 7 Yobserver

4 devrions,6galeinent ältous les Etats qui nous entourent et,&apos;no s -

nous abstenir avec&quot;soin de töut ce qui peut Atre en-visa 6,par Fun ou9
Fautre comme, un acte inamical, portant ätteinte ä cet, 64üilibre&apos;(i 36),

Trotz der Kritik stimmte der Redner, nachdem Motta die Haltung des

Bundesrates gerechtfertigt hatte, nicht gegen den Bericht. In den Aus-

führungen,Mottas kamen neben der Bestätigung früherer Ausführungen
politischer und rechtlicher Art einige neue Gesichts nkte zur Geltung.PU

Treffend, ist seine,Bernerkung: :-Les,* questions de politique,
dorhinent tous les in,i6r des partlis et,toutes les vues, particüli
Elles se distinäde toufes les autre,§questions par&quot;ce ca-ract spkial.

34) Schweiz.- Bundesblatt 1935, 921-949; auf S., 950-972 findet sidh der Wori.
laut der Empfehlungen und Beschlüsse des KoordinationsausschusSes, desSchreibens des

Politischen Departements VOM 28. Oktober 1935 und der verschiedenen zär burchführung,
der Sanktionen ergangenen Bundesratsbeschlüsse,

35) Stenographisches Bulletin, Ständerat 8. Januar 1936, S. 27-

36) A.a. 0. S. 30 und 31.
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leiqu les exprinient. les int6rRs permanents de la nation #37)., Er erinnerte&apos;
daO die Schweiz im Jahre r923 Bedenken gegen die- Auf-

nahme Abessiniens,in -den V61kerbund geduBert hatte und, daB es die

Delegierten Frankreichs&apos;und Italiens gewesen waren, die mit besonderer i

Energie&apos; se.lbst gegen den anfiinglichen Widerstand Englands sich ffir die

Aufnahme.eingesetZt und sie erreicht hatten. Motta erwdhnteferner.seine

en
&apos; der V61kerbundsversammlung,vom IErkliirung&apos; in. 0..,Okt6ber 1955.

Art. 16 des Paktes
-

1

.1
1

-

I 4

I I

))est un article mat re5dige,&apos;assez malheureux et -que seule&apos;la sagesse
des Etats r6uni A Gen6ve a pu transfors mer en un, article, applicable.
Tel qu&apos;il est, pris h la lettre, il est rempl de mati6res explosives. - 11 respire
encore la, poudre des batailles. C&apos;est dans cette atrnosph6re qu&apos;est n6e,
h6las! la SociW des Nations, issue dun enfantement douloureux, cornme

il arrive souvent aux grands&apos;Mneinents de l&apos;histoire.-. je n&apos;en tire pas
une conclusion contre elle.&apos; Si cette&apos;. atmosph6re n.&apos;avait pas existe, la
Soci6t6 des Nations ne serait jamais n6e. Et voilh pourquoi, Jorsqu&apos;on
appr6cie cette institution il-convient de&apos;mettre&apos;, beaucoup d&apos;,6quit6 dans.
le jugenient.!OS)..

I .I
I

I

Doch-hdtte die interpretative Resol-ution.yon iq den Artike! an-

endba as r c s
1.

1 w rg &quot; D&apos; P oblem habe si h fiir die
-

Schweiz ge tellt t,
))Comment hartnoniser l&apos;id6e&apos;de la neutralif6avec l&apos;id6e de la solidarite g,

Nach Darlegung der get offenen MaBnahmen, e kldrte kotta, unter Be-r

zugnahme auf die Au.seinandersefzung vom&apos;2. November,I935: ))YOus-

pouVez, compter, sur la vigilance du Conseil f6,46ral et sur savolont6,de ne
pasc6der&apos;un pouce de son terraiTl((. Die weiterenAusfiihrungen&apos;iiber die-&apos;

schloß 1 er mit der Bemerkung:
Aujourd&apos;hui la,situation est tell,e:que nous estinions avoir rempli

les 6bligations&apos;46cqulant do la solidarife, sans avoiT. fait un actle inamical
h F6gard, de l&apos;Italie&apos;., je ne trahis pas un secret en disant qte le Gouvernem-
merit d&apos;Italie n&apos;a pas, seule*ment compris, il a, apprOci6 I&apos;attitude de la

Conf6d6ration suisse&quot;,1 son 6gard#39).
ImNationalrat Wurde die Diskussion durchden BerichterstatterYdIlot-

ton eiii-geleitet, der in emem ausfiffir&apos;lichen Expos6 das ganze Problem der

Sanktionen aufrollte. Mit Bezug auf die, Ab eichungeh, die die Be-&quot;.W, n

schliisse. des. Bundesrates an den Vorschldgen des Koordinationsaus-
schusses angebracht hatten, erkldrte, er:, i

#je me r6sume endisant que la sQ]idarit6 n&apos;imphque.nullernentune
Coop us, me-6ration identique de tous les Etats. Vouloir ap to i I I

I

Aiquel aux pires injustices,.caniquement, un, traitement- iden
hant donn6 les grandes diff6rences qui,, en fait, existent entre, eux &lt;u 40).

&apos;145 &apos;immi angenommene Schlul3folgerung der Kommission,, die

37), A. -a. 0. S. 32.
1 38) A. A. 0. S. 34.

39) A. a. 0. S. 34, und 35.,

40) Stenogra 13tilletin, Natiofialrat, 23. januar 1936, 6-ox.
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428 Schindler

Vallotton, Und nach ihm der deutsche Berichterstatter Oeri dem Rat

unterbreitete, hatte folgenden Wortlaut:

i.- Die Schweiz hat, indem&apos; sie sich den Feststellungen der Mit-

glieder des Völkerbundsrates anschloß, ihre -internationalen Verpflich-
tungen als loyales Völkerbundsmitglied eingehalten.

2.. Die Schweiz will sich mit ihrer Haltung nicht vom Grundsatz
und von der Überlieferung ihrerjährhundertealten ewigen Neutralität
entfernen, die durch die,Akte von, 18151 durch..Art.:435 des Vertrages

des Völkerbunds-von Versailles und durch, die Londoner Deklaration
rats vom 13- Februar, 192ö immer wieder anerkannt, worden ist.

&apos;3. Die Schweiz wird fortfahren, ihre auf dem Völkerbundspakt-be-
ruhenden Verpflichtungen im Vollbesitz ihrer nationalen Souveränität
und,im. Rahmen ihrer Neutralität. auszulegen und, zu erfüllen.

4- Die,&apos; Zuständigkeit der Bundesversammlung gemäß Art. 85,
Ziff. 6- der - Biiiidesverfassung bleibt vorbehalten für den Fäll, daß im
weiteren - V,erlaüf des italienischm-abe&apos;ss&apos;ini.schen Konfliktes eine, Erschwe-

rungl.der Lage- der Schweiz drohen sollte.

5- Die Kommission schlägt
-

dem Nationalrat vor, den Bericht des
Bundesrates vom :z. Dezember 1935 zur Kenntnis zu nehmen unddie Hal-

ung des Bundesrates.zu billigen41).
Die staatsrechtliche - Frage, die in Ziffer 4 angeschnitten wird,

braucht hier weiter nicht verfolgt zu werden.,Im2 Votum von Nationalrat

Oeril dem,Chefredaktor der Basler,Nachrichten, fanden sich, neben den

bekannten Argumenten&quot; noch eine Reihe neuer Gesichtspunkte - deren&quot;

Darlegung hier. zu weit führen wurde und&apos;ein, kurzer geschichtlicher:
Exkurs&apos; aus dem. eine Stelle zitiert sei;

-pässeni,wennWelchem, Verhängnis einLand mit interessanten Alpen
es nicht neutral sein will oder kanni geweiht&apos;ist&quot;hatte inzwischen das

UiIgjück&apos;Gta,übündens im 17- Jahrhundert bewiesen. Wie damals Rhä,

2 tien, &apos;so wurdejetzt und in alle Zukünft&apos;die --Schweiz der klassische &apos;

Kriegsschauplatz Europas, wenn sie nicht neutral zu&apos; bleiben verstünde 42)
Aus der folgenden Diskussion ist vor allein das Votum Gut bemerkens-

yvert. Der.Redher gab,seiner lebhaften Beunruhigung Ausdruck über die,
unhaltbare Situatione, die infolge, der am 2. November i Acht-935, im
z.ehnerausschußzuT.agegetretenenMeinungsverschiedenheit,entsta,ndensei.

Einem Teil.,des Volkes ist es nicht entgangen daß sich in dieser

Sitzung und mit diesem Zwischenfall,äm 2. November 193:,) der.Vorhang
heben wollte, über einem politischen Stück, das, für die Schweiz eine

Tragödie werden k;*nnte 43).0

Die Konsequenz meiner Ausführ,ungen ist. die Einladung an den
Bundesrat, er möchte die ihm seitens Kommission offen gelassene
FrageindemSinne-entscheiden,daßerzüeinemdurchausihmpassend.en
Zeitpunkt auf die Probleme des 2. November zurückkommt, unsere Stel-

Jung abklärt und uns eine saubere Position schafft.&apos; Ich - sage, innerhalb

V) A. a. 0. S. 6o2 und 6o9.

4z) a. 0. S. 6ög.

43) A. a. 0. S. 616.,
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des -VMkerbunde,8,,weil ich ilberzeugt bin_daB es. eme Pflicht der.Schweiz.
ist, solange im Völkerbund zu bleiben, als es die Interessen unseres Lan-

I des ertragen, und es damit vereinbar iSt((44).

I

Eine.dhirdicheFordertingstellt sp5.ier,Stucki&apos;a gab
I

die. Zusicherung #que le Conseil f6d6ral &apos; suivra, avec. une -, vigilance ex-7

tr6me, &apos;le d6veloppement de, la situation(( 46).,
Eine

- Gelegenheit, ihre Stellung gegenüber den
tionen zu präzisieren&quot;ergab sich für-die Schweiz sodann durch die

Mitunterzeichnung der Erkldrung der #Neutralen(( vom I, JUli 1936,
durch. die festgestellt-wurde, daB Art. 16nicht als obligatorisch betrach-

/ -

I

- tet werden _k6nne, solange die V61kerbundssatzung in ihrer Gesarntheit
nicht vollständig :und in. konsequenter Weise durchgeführt sei 47).

In der, Sjtzung der Volkerbundsversamm1ung vorn 2. juli 1936&apos;
setzte sich der Bundesrat Motta warm für die Aufhebung der Sanktionen

gegen Italien ei*n; er tat dies im Intoresse sowohl des&apos;V61kerburides wie

der Schweiz.

#Le but des sanctions-, etait d&apos;ompecher, si possible, et d&apos;arr la,
guerre. Ce- but, n&apos;a, pas 6t6 atteint

#La guerr6 ternun6e, les, sanctions, &apos;si elles 6taient maintenues,
changeraient- enti&amp;rement de caract6re, et de, port6e. Elles ne seraient
plus une tentative demp&amp;her une:,action, en cours, mais. un moyen de
punir, ou d&apos;exprimer un jugem nt politique et moral. Or, I&apos;a clrti e 16 du
Pacte n&apos;a,06 ni con ni stipuM h cot eff6t((,.,

Doch folgtein Bekenntnis.zum,.V6lkerbund:

))La Soci06 des Nations a §*.un 6branlement redoutable, mais
elle ne perira pas, parce qu&apos;elle r6pond &apos;L des n6cessit6s vitales de Phu-

I

manA6 et,du monde., celles d,e Forganisation internationale et de la colla- i
.11&quot;

boration entre les Etats. La, SociW des.Nations repre,ndra sa marche,
A, la condition que les exp6r&apos;iences du pass6 servent de le 48).

&apos;44) A. a. 0. S. 618.

45) A. a. 0. S.&apos;637.
46) A.a.&apos;O. S. 65i,.&apos;
47) Der Text der Erkldrung ist, enthalten in SoCi6te des Nations&apos; Journal oificiol,

Suppl6inent sp6cial No &apos;154, S. ig; die wichtigste Stell lautet:
*En premier lieu, il faut s&apos;6ntendre en vUe d&apos;arriver A une pi6paration plus pr6cise

de Tapplication des r6gle§ contenues dans le Pacte et qui visent A emp66her la violation

do ses principes, en renforgant 1&apos;activit6 pr6ventiye do la, Soci6t6 dos Nations. Tout en

rappelant qtie des directives ont W adopt,6es en 192,1 pour.la mise en ceuvre de I&apos;article 0,
nous d6clarons que iarit que le Pacte dans son ensemble n&apos;est Iappliqu&amp; que 4&apos;une fagon

et incons6quente, nous sommes obllg6s d&apos;en&apos;.tenir compte dans l&apos;applicatioll.
dudit article.,En second lieu, il importe de reprendre dans toils Jes domailies politi- es etqu
&amp;onpiniques I&apos;Activit&amp; de Ia. Soci6t6 des Nations, qui a W paralys6e dans une certaine
mesure par le*, crises de ces derniers temps,: et de chercher une solution progressive des

grands probl6mes qu,i se posent&lt;i.&apos;
Vgl. auch these Zeitschrift Bd. VI, S.. 01/2._
48) SociW des Nations; journal, officiel, Suppl6ment sp6cial No 151, S. 42/3,

Z. au 6ff. Recht u. Wlkur. Bd. V111. 31
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Die Schweiz setzte die Sanktionen gegen Italien vom 14- Juli 1936 ab

außer Kraft.

Die nä;chste Etappe der schweizerischen Neutralitäts- und Völker-

bundspolitik wird gebildet durch das, Schreiben des Eidgenössischen
Politischen Departements an den Generalsekretär des Völkerbundes vom.

4. September 1936 über die PaktreforM 49). Der Grundsatz der Univer-

salität wird in den Vordergrund gestellt.,
Die Universalität,. die von Anfang an als eine wesentliche Voraus-

setzung seines Erfolgs. gegolten hatte, &gt;.scheint uns eines der Ziele der

künftigen Neugestaltung sein zu müssen. Die Änderungen, die,zu treffen
&apos;

sind, sollen infolgedessen den Staaten, die dem,Völkerbund noch nicht

oder nicht mehr angehören, den Eiiitritt.od die Rückkehr erleichtern.

Dieses Ziel wäre für sich allein schon aller Anstrengungen, wert und wurde:
Ärt ge Opfer erscheinen mögen, dilderungen rechtferti n, die einigen,-als le:

aber keine wirklichen Opfer &apos;wären. Was&apos; der Völkerbundsvertrag an.

juristischem Gehalt verlieren, würde, gewonne er an moralischer,Wirk
samkeit.&apos;Solange übrigens,mehrere,große dem Völkerbund fern-,

bleiben, darf dieser kaum hoffen, auf wirtschaftlichem Gebiet&gt; die Auf

gaben erfüllen zu können, die zu seinen wichtigsten gehören. Auch darf

nicht außer acht gelassen werden, daß ein nicht universeller Völkerbund
nicht nur weniger stark und,weniger wirksam, sondern auch eine Ein-

richtung -ist, die einen anderen. Sinn erhalten könnte. Aus einer, univer-
sellen Gemeinschaft zur Entwicklung und Erhaltung des Völkerrechts&quot;
die er vo n in sollen, könnte er sich leicht in eine Ver- -n Anfa g an hätte se

einigung von Staaten &apos;verwandeln, die durch die Macht der Verhältnisse

der Gefahr ausgesetzt wären, einen Antagonismuszu geraten zu den-

Staaten, die ihm, nicht, angehören.
Unmittelbar.,daran anschließend folgt eine Kritik des Art. 116:

);Man. gäbe sich einer Täuschung hin&apos;, wenn man annehmen wollte,
di Ye Zahl der Mit lied&apos; durch die Zwangs-.daß der Völkerbund le zu gering g er

mittel des Paktes,.kompensieren könnte. &apos;1Die durch den Art.. 16 ge
schaffenen Sanktionen haben in vielen, Ländern sehr begründete F-in

wendungen gerufen. Sie sind -in e issen Fällen -angewendet worden -

g wi

in anderen sind. sie nichtangewendet worden, und es gibt offensichtlich

Fäll denen sie. niemals zur Anwendung gelangen könnten. Sie schaf-
fen auch zu ausgesprochene Ungleichheiten.:Sind zwar die allseits über-

nommenen Pflichten theoretisch dieselben, so sind sie doch in ihren Wir-

kungen sehr verschieden, je nachdem es sich um eine Großmacht oder

um einen Staat mit beschränkten Mitteln handelt. Der Gedanke drängt,
sich, wi dünkt, auf, zwischen, den Risiken der einen und denjenigen
der anderen einen ger&apos;ecliteren Ausg schaffen. Für ein kleines
Land i die, Anwendung des Artikels 16 unter Uniständen, ;eine Frage
vQnSeino.derNichfsein.*&apos;j

gezog e die Untersu ungen der inter ationalenE en w rden;in rwagung ch n

BloCkadekommission. vom Jahre ig:zi&quot;wurden mit. Nutzen. wieder aufge-
nomMen werden.

49) Socidt6 des Nations, Journal offieiel, SuppMment sp6eial No 154, &apos;S. 18, auch

abgedruckt im Schweiz. Bundesblatt 1936, 111, S. 493ff. Vgl. ferner meinen Aufsatz in

Völkerbund und Völkerrecht(&apos;,&apos;4. Jahrgang, S. 268.
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Sodann, wird der Wunsch ausgesprochen, es, möchten die Methoden zur

friedlichen Erledigung von Streitigkeiten verbessert werden. Dann

folgt die für die Schweiz, selbst wichtigste Stelle:

Sollte der Artikel 16, trotz der Kritik, die an ihm geübt wird, in
I

der gegenwärtigen Fassung beibehalten oder sollten die Risiken&quot;die er
I

mit sich bringt, gar noch verschärft
-_
werden, so sähe sich die Schweii

veranlaßt, erneut auf die ganz besondere Lage hinzuweisen&quot; in der sie.

I I

I
sich befindet und die der. Rat des Völkerbundes in der Londoner Erklä-

I rung vom 13. Februar 1920 als einzigartig gekennzeichnet hat. Der
Bundesrat&apos;muß im übrigen bestätigen, daß die Schweizkeinesfalls zu

Sanktionen verhalten sein könnte, - die ihrem Wesen und ihren Wirkungen
nach die Neutralität einer wirklichen Gefahr aussetzen würden. Diese
immerwährende Neutralität beruht auf jahrhundertealter Überlieferung,
und Europa hat schon vor mehr als hundert Jahren&apos;ihren hohen Wert

I verkündet .

Damit hatte die Schweiz einmal mehr die von Bundesrat Motta am io.

Oktober 1935 eingenommene Stellung,in einem amtlichen Dokument
zUhänden,des VOlkerbundes bestätigt.

Über die Beendigung der Sanktionengegenüber Italien berichtete
der Bundesrat in seiner Botschaft über den Abschluß der 16. und ube,r.&quot;,,
die 17- Völkerbundstagung 50). Aus der Diskussion der Bundesversamm- 1. 1 2

lung sei zuerst das Votum des Berichterstatters im Ständerat, Malche,
erwähnt, aus dem sich die neue,Einstellung zum Völkerbünd ergibt: :

1 &apos;11

Au fond, l&apos;id6e de.la Suisse, semble 6tre celle-ci: la Soeiet6, des
Nations, cessant dAtre consid6ree comme une puissance supranationale
qu&apos;elle n&apos;e,st pas, deviendrait un instrument d&apos;organisation une sorte
de... je ne dirai pas d&apos;academie, mais de clearing sup6rieur qui tente de

rapprocher les nations, up centre de r6alisations solidaristes, ou, peu, ä

peu, d&apos;une maniere modeste et sans ä-coups, se ferait l&apos;6ducation morale
des Etats sur le plan international51).

Bundespräsident Motta 52) führte aus: on peut dire e la Umonstrationqu
est faite: ou Farticle 16 aboutit ä la guerre&quot; ou il n&apos;est, que pure.vanit6 .

I MitallerEnetgiebetonteersodanndenVorrang&apos;derNeutr ität,vordenal
Sanktionen:

La &amp;claration de&quot; Londres nous dispense de toute sanction mili-
taire, sous que&apos;Ique forme que ce soit., Nous avons ajout que les sanctions
economiques elles-memes: ne nous obligent 4ue dans la mesUre oü elles I

I l :

n armulent pas Uaspect militaire. de la neutr,al,it 1-Le j uge de la question
de savoir si, dans une hypothd la neutralit6 militaire est

engag6e ou non, c&apos;est le gouvernement suisse, en&apos;cont-act bienentendu,
avec le Parlement et avec l&apos;opinion Clest däns lapl de sa

souverainet6 que la Suisse d6cidera en toute hypotUse, si,elle peut.,s&apos;asso-
cier, ä l&apos;avenir, ä des, sanctions 6cononiiques: on si elle&apos;estiine ne pouvoir

&gt; 50) Schweiz. Bundesblatt 1936, 111, S. 469ff.
51) Stenographisches :Bulletin, Ständerat, 2. März 1937, S. 146.
52) Herr. Motta war Bundespräsident für das Jahr &quot;937-

31*
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le, fai&apos;re,. Lä,-dessus, il ne saurait y avoir de di$ entre la Soci6t6 des
Nations et nous; ce point de vue est esseptiel, il est fondamentäl et d6-
finitif

Die Stelle des Schreibens vom 4. September 1936, das&apos;von der schweize-

rischen Neutralität handelt, umschließe vom schweizerischen Standpunkt
aus toute la philosophie. dud ell.e m6rite-, j e cröis, de rester graWe
&apos;dans&apos;not.re.histoirei Das Bestreben,&apos;dieser Erklärung einen ganz be-

&apos;sonderen Nachdruck &apos;zu verleihen, tritt deutlich inErscheinung. Auch

der Wunsch nach Universalität wird wieder geäußert und mit Bezug
auf die Mitarbeit.Italiens-in Genf ausgeführt:

nous devo&apos;ns d6sirer qu&apos;elle y revienne bientöt qu&apos;elle y reprenne
un röle actif ; pous devons esperer et souhaiter aUssi que le retour de

TIialie a&apos; daiis la Soci6t6 des Nations, liUr la route de- certaines
difüC&apos;Ult6s qui pourraient eriipAcher&apos;un autre de, nos g&apos;ran&apos;ds,&apos;voisiiis, de
revenir ä.G,e.nAve

Auch bei anderen Gelege zeigte si.ch&quot;das Bestreben der Schweiz,
-

Ita
-l 11 Im,.. Nationalrat betonte&apos; Vallotton, neuerdings, die außergewöhnliche,

Wichtigkeit der Ausführungen, über die Neutralität im Schreiben vom

4. September 193,6 und fügte bei,-

Nous ne doutons d&apos;ailleurs pas que l Cohseil f6d6ral continnera a

nous disops occasions süres - quisais,ir toütes les occasions,
lui seraient offertes par la&apos;,suite, pour -rappeler ä toutes, les,chancelleries du
monde je statüttr de la&apos; Suisse 11, faut que -Ton. sache, ä

-des:Geneve et dans les chancelleries 6ti,rang que la volont ünaüiMe
Chambres f6d6rales. efdu peuple suisse est de demeurer fideles: a notre

neutralit et que nous n admettrions,pasque l&apos;or.Ldherchät&apos;, soit iüla mettre
en discussion, soit pis encore, ä Fäffaiblir 5 5).

Ähnlich-äUßerte- sich der folgende.-Redner, Oeri: )Mir wollen, im Völker- 11

t wa Gut versuchte inbund bleiben und unsere Neutralifa hren 56).
seinem Votlim 57) :,den Eindruck,der gefährlichen, Lage. aufzufrischen,
die sich für die Schweiz aus.der aM 2. November 1935,zutage getretenen

1 ,11 Meinung-.sverschiedeüheit ergebe.- Die, Schweiz habe zwar iüren Stand- 1-11

punkt in Ge f vertreten, aber, er sei eben bestritten worden. Niemand

wisse, wie jetzt die anderen Staaten darüber denken, es musse Klarheit

53) a. 0. S. 148/9.
54) SO z. B. bei der Stimmenthaltung der&apos;, schweizerischen Delegation

der Validierung der vollmachten der äthiopischen Delegierten an der 7,7 Völkerbundsver-

sain,inlupg;, die schweizerisehe Delegation hielt sich die Verheercnden Folgen Augen,
die nach dem Austritt Deutschlands und Japansder Rücktritt einer dritten Großmacht

für den Völkerbund haben könnte (Schweiz. Bundesblatt 1936- 111, S. 481).. Auch die

schon am 23. Dezember 1936 ausgesprochene de jure Anerkennung der italienischen Sou-

veränität über Abessinien darf in diesem Züsammenhangerwähnt werden.

8.55),, Stenogfaphisches Bulletin, Nationalrat, io. März 1937, S-,110
56) A. a. Q. S., 1l

-57) A. a. 0. S., &apos;13
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geschaffen und eine&apos;Stellungnahme des Völkerbündesverlangt werden.
Hunziker ging noch weiter:

Wir können nicht mehr dein Weltfrieden dadurch dienen, -daß wir

den Gerichtsvollzieher für Sanktionen machen.
Ich deshalb die Auffassung, daß die Eidgenossenschaft

unter der gegenwärtigen Weltlage gar &apos;nicht anders kann als zur vollen
Neutralität zurückzukehrenj sowohl. in bezug,auf die Waffendurchfuhr
als auch in bezug auf den&quot; Wirtschaftskrieg., Sonst &apos;wird, die Neutralität
von unserer Umwelt doch nicht richtig anerkannt&apos;werden im Ernstfall 58).

Mottä, umriß nochmals seine Auffassung, von den, Möglichkeiten des
Völkerbundes:

41 ne faut pas admettre que la force de la Soci6t6*des Natiöns soit
dans les moyens de &gt;contrainte. Ce, West pa,s l&apos;article 16 qui la sauvera.
La SocMt6 des Nations est un grand organe de collaboratiop internationale..
oü tous les Etats viennerit s&apos;asseoir

-

autour d&apos;une grande tab &apos; pple, ur

discuter honnAtement de leürs.int6rAts et des sölutions ä donner aux

questions qui les pr6occupenL La Societ6des Nations, cest la conteption,
que nous avow expliqu6e bri dans notre lettre du 4&apos; septembrie

^tre,1936 au secretariat g6n deyrait e permettez-nioi cette expression,
un grand, un nouveau clearing international,oü toutes les questiöns sont,
abord6es dans le d6sir de les liquider sagement 59),

Schließlich faßte der Nationalrat föl enden Beschluß,&apos;dem&apos;später auch,9
der Ständerat zustimmte:

i. Unter Hinweis. auf die von. den Berichterstattern&quot; erwähnten
Reserven einzelner Mitglieder dieser Kommission beschließt der, National-
rat zustimmende. Kenntnisnahme, vom,.BerichtA Bundesrates.

:2. Die Bundesv.ersammlung hebt besonders&apos;die Bedeutung des
Schreibens des Bundesrates vom 4- September 1936 an das -General

i.

1117
sekret,ariat. des Völkerbundes über die Reform des&apos;Völ
hervor. Sie stellt fest, daß in, diesem, Schreiben die Grundsätze wiederge-
geben sind, nach denen sich die Neutralitätspolitik der Eidgenossenschaft
im Rahmen des, Völkerbundes - richten wird . 1-). &gt; -

&apos;

Die auf &apos;Antrag Gut formulierte Ziffer :2 bezweckte eine, möglichst, deut-
liche,&apos; Kundgebung, des NeuträlitätSWilleris&quot; läßt aber auch die immer
noch bestehende Beunruhigung erkennen.

v.

Kurz.vor diesen Verhandlungen hatte die schweizerische Öffentlich-
keifmit großer Genugtuung von der Erklärung über die schweizerische
Neutralität Kenntnis u eicgenommen&quot; die der deutscheFührer nd&apos;R i hs
kanzler aM 23. Februar 1937 gegenüber alt. Bundesrat Schultheß ab-

- gegeben hatte., Sie lautet:

58) A. a. 0. s..121.
59) A. a. 0. S., 125.

A. a. 0. §- 127 uiid Übersicht über&apos;die VerhandhIngen der Bundesyersaiümlurig,
1, IA7, -S- 4.
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434, Schindler

Der Bestand. der Schweiz ist eine europäische&apos; Notwendigkeit.
Wir. wünschen mit ihr als gute Nachbarn in bestem Einvernehmen zu

leben uni uns mit- ihr in, allen Dingen loyal zu verständigen. Als ich in

meinerjungsten Reichstagsrede von der Neutralität zweier anderer Län-

der sp, ach, habe ich die Schweiz absichtlich nicht erwähnt, weil ihre&quot;her-&apos;

gebrachte, von ihr geübte und -von den Mächten, auch- von uns,iminer
anerkannte Neutralität in keiner Weise,in Frage steht. Zu jeder Zeit,
kgmme was da wolle, werden. wir die UnvIerletzlichkeit, und Neutralität

der Schweiz respektieren. Das sage ich Ihnen mit aller Bestimmtheit.

Noch&apos;nie habe, ich Anlaß zu einer anderen Auffassung gegeben. Ich er-

mächtige&apos; Sie, diese&apos;Erklärung Ihrer Regierung zuhanden des schw&apos;eizerl-

schen Volkes, mitzuteilen.

]Pie verbleibende Unsicherheit erweckte aber das Bedürfnis, immer

ue den Ne&apos;uträlltäts ill n der Schweiz&apos;öffen icwieder von ne m w e tli h,zu be-

kunden. Bundespräsident Motta benützte eine&quot; Radioanspra,che, die er

rtam i. A gust
-
1937, dem schweizerischen Naiionalfeie ag&quot; für die Aus-

landsschweizer&apos; hielt, um die &apos;unverbrüchliche Entschlossenheit der

Schweiz zur militärischen Landesverteidigung und zur Neutralität zu

undsatz der Neu-betonen. &apos;Über die Ne4tralität führte er aus. Der Gr,
tralität

beherrscht gesamte auswärti e Politik. Er ist, in der.Bundesver-9
e di,fassung niedergel gt und entspricht für uns .,einer Lebensnotwen -keit.&apos;

Die Erfahrün der letzten Jahre zwingt uns, die Maxiine der Neutralität

selbst dem- Völkerbund gegenüber zu behaupten. Gerne stellen wir unsere

Mitarbeit&apos; in &apos;den Dienst&apos; dieser großen Institution, wenn immer der

Grundsatz unserer Neutralität&apos;nicht aff dem S i doch weiteru p ele steht,
können wir nicht gehen. Anläßlich eines denkwürdigen und schmerzens

Konfliktes haben wir gesehen, daß die Unterscheidung, zwischen
der militärischen Neutralität und der wirtschaftlichen,Neutralität zwar

t den k
&apos;

ß sie&apos;in-theoretisch vorgenommen-und schriftlich festgeleg wer. ann, a

&apos;de dem.&apos;Anpralll der Wirklichkeiten nur standhält. Sollten &apos;

&apos;her in Zukunft,erneut vot eine,ähnliche- Lage gestellt werden, sowir da

würc -
&quot;ob und iii welchemleg wir allein und,souverän die, Frage, entscheiden

-e -wir uns gemeinschaftlichen Zwangsmaßnahmen anschließenUmfan,
könnten. - Wenn sich die Schweiz hinter der unversehrten Festung ihrer

Neutralität verschanzt, so hat sie damit, dem Weltfrieden - und sie wird

dies* weiterhin tun - unendlich größere, Dienste geleistet, als wenn, sie

einen,- Zweifel aufkommen läßt über ihren unbeirrbaren Willen, sich von
für uns erst, anfremden Händeln fernzuhalten. DieNeutral,ität könnte

dem Tage ein Ende nehmen, wo wir einem Angreifer Aiigesicht zu Ange
sicht gegenüberstünden. An diesem Tage würde vor den Augen der Welt

das Heldentum,unserer Väter wieder,auferstehen:&apos;Helvetioruin fides ac

virtus!

Trotz dieser verschiedenen. Erklärungen waren weite, Kreise der

schweizerischen Öffentlichkeit der Ansicht daß,die Rechtsstellung der

Schweiz&apos;einer weiteren Abklärung bedürfe. Es, war,seit Beginn des
Jahres 1937 bekannt worden, daß-ein Initiativkömitee in Bildung be-

griffen sei&quot; das auf dem Wege- des Volksbegehrens eine -neue Bestim-
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.mung der Bundesverfassung,einzuverleiben beabsichtige,.,durch welche

die&apos; immerwährende Neutralität verfassungsmäßig verankert und die
Teilnahme anwirtschaftlichen, Sanktionen ausdrücklich verboten werden
sollte 6ii). Mit,dem Ziel dieser Initiative wäre wohl die,&apos; erdrückende Mehr-

heit. des Volkes im Grunde des Herzens einverstanden gewesen. Und
doch wäre ihre Lancierung politisch gefährlich gewesen. Zur&apos;Diskussion.

heikler außenpolitischer Fragen eignet sich die breite Öffentlichkeit in

.I
einer Zeit voller internationaler Spannungen- sehr schlecht, und die

.Gefahr, daß die schweizerische Neutralität zum Spielball politischer
Leidenschaften würde, war &apos;groß. Dazu kam, daß sowohl die Annahme
,wie die Verwerfung -der Initiative, die Schweiz in den Augen des Auslandes

in,einfalschesLichtgerückthätte.Ihre&apos;Annahmewäreim-völkerbunds-
freundlichen Ausland als eine Eingliederung der, Schweiz in die&apos;Achse

Berlin-Rom miäverstanden worden, und im Hinblick. auf dieses zu er-

wartende Resultat wäre sie. wahrscheinlich von nicht unbeträchtlicheh
Kreisen in der Schweiz selbst bekämpft worden. Die Verwerfung der

Initiative äre aber noch schlimmer&apos; gewesenw denn sie hätte im Aus&quot;
lan den Eindruck erwecken mussen, die Schweiz wolle ihre jahrhunderte-
alte Neutralität aufgeben, obschon niemand in der Schweiz daran dachte.

n el am NeutralitätswilleiiSelbst eine bloß knappe A nahme hätte
des Volkes aufkommen. lassen. Zudem schien die verfassungsmäßige Ver-.;.

ankerung der Neutralität überflüssig und- mißverständlich, denn&apos;dW

Bundesverfassung enthält den Grundsatz bereits in.Art.. 85&quot; Ziff.,6, und &apos;

I 111

102, Ziff. g,.wenn auch in anderer Fassung.&apos;als die Initiaiiten anstrebten.

Zu alledem hätte auch die Annahme der-Initiative an den Rechtsbe
ziehungen zum Völkerbund nichts geändert.- In dieser Hinsicht hätte,

eine- Initiative auf Au-stritt aus dem Völkerbund zu weniger Bedenken
Anlaß gegeben;. sie. hätte die, Rechtsfragen klar gestellt und- .,in einem

oder anderen Sinn, klar entschieden.

jedoch läßt: sich nicht bestreiten,&apos; daß die Möglichkeit der, Lancie

rung der Initiative einen Druck auf die Regierung ausubte; u omehr

als die Initianten aus durchaus ernsthaften Motiven handelten und keine

parteipolitischen Absichten verfolgten. Wenn die Regierung zögerte, den.
entscheidenden Schritt zu unternehmen,-,so geschah es wohl vor allem des-

halb, weil sie- die Hoffnung,hegte,&apos;der.Völkerbund werde sich von seiner

Krisis, erholen, Italien werde, die aktive Mitarbeit in,Genf wieder auf-

nehmen und vielleicht werde sogar Deutschland zurückkehren. Im Hin-

blick auf diese Möglichkeiten schien es unzweckmäßig, eine Aktion zu

61) Der Text hätte gelautet.
Jn ihren Beziehungen zu den auswärtigen Staaten hält sich die schweizerische

Eidgenossenschaft an den Grundsatz der,uneingeschränkten&apos;Neutralität. - Sie beteiligt
sich nicht an internationalen Zwangsmaßnahmen militärischer. oder wirtschaftlicher Art.

Vgl., Schweizer.Monatshefte März 1938, S- 541
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unternehmen, die zum Austritt aus dem Völkerbund hätte führen.

können.

Das änderte sich gründlich mit dem am ii. Dezember 1937 erfolgten
Austritt Italiens aus dem Völkerbund und der Erklärung der deutschen

.Regierüng vom 12. Dezember, daß. eine Rückkehr Deutschlands in&apos;den
Völkerbund niemals mehr&apos;in Betracht komme. Damit waren die Hoff-

nungen auf Überwindung der Kris.is endgültig zerstört. Ja, die Krisis

war erheblich verschärft wordenz Die Gefahr, die schön im Schreiben des

Eidgenössischen Politischen Departements. vom 4-. September 1936 ahge-
gedeutet worden war, daß der Völkerbund durch die Verhältnisse in einen

Antagonismus zu den Staaten geraten könnte, die ihm nicht angehören,
w.ar nun zur Wirklichkeit geworden. Wenn der machtpolitische und ideo-

logische Gegensatz der Großmächte sich weitgehend deckt mit dem Gegen-
satz von Mitgliedschaft und Nichtmitgliedsühaft im Vöikerbund, so wird

das vom Völkerbundspakt geschaffene System der Kollektivsicherheit all-

zu leicht zu einem Bündnis der Mitglieder gegenüber den Nichtmitgliedern.
Dies ist für die Neutralen, die nach Geschichte und Eigenart außerhalb

des &apos;ihacht s&apos;henund ideologischen- Gegensatzes stehen, schle hthinpoliti c c

unannehmbar, denn andernfalls würde der Völkerbund für sie aus einem

Mittel der Sicherheit zu einem Instrument der Gefährdung.. Deshalb ist

für sie die einzig mögliche Lösung der -mehr oder weniger weitgehende
Verzicht auf Teilnahme an.zukünftigen Sanktionen, ei&apos;n-Verzicht, wie

er in den neueren Kundgebungen sämtlicher,Neutraler zum Ausdruck

kommt
&apos;
Was für die Neutralen im allgemeinen gilt, gilt für die Schweiz,

die am Brennpunkt der, friedensgefährdenden Gegensätze gelegen ist,
in vielfach verstärktem Maße.

Es war wiederum Nationalrat Gut, der lurch eine Interpellation
die Diskussion über die - aüßenpolitische Lage der Schweiz veranlaßte:

Die bisher bloß einseitigen Erklärungen der Schweiz über ihre Haltung
in zukünftigen Sanktionsfällen hätten eine ungeklärte ,Situation ge-

schaffen, die in großen Teilen des Volkes dauernde&quot;schwere Beunruhi-

gung erwecke. Man werde sich der Ansicht nicht mehr verschließen

können,
daß unter den heutigen Umständen, nach dem formellen Austritt

unseres zweiten großen-Nachbars, jede Möglichkeit, die Neutralität zu

differenzieren, gefahrvoll-mißverständlich wirkt und daß uns alles auf

die Wiedermanspruchnahme unserer traditionellen Neutralität hinweist.

Zahlreiche PressestimMen aus allen Teilen unseres Landes haben sich mit

großem Nachdruck in diesem Sinne geäußert, wobei namentlich auf die

völlige Übereinstimmung der Auffassungen welscher und deutsch-

sprachiger Organe hinzuweisen ist.

Wenn die .Sanktionen-Hypothek liquidiert werde, so geschieht das

niemand zu liebe und niemand zu leide, sondern einfach deshalb, um aus

einer ohne unser Zutun total veränderten Situation die dem Neutralitäts-,
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gewissen aufdrängenden Schlüsse zu Bundespräsid
Motta erinnerte in Beantwortung der Interpellation an die Hoffnung

que, la souverämet6 italiennie sur le territoire de l&apos;Ethiopie venanti un

jour ä Atre, directement ou indirectementl reconnue, le Gouverne
ment italien. ne-. se refuserait plus ä reprendre sa collaboration active, qui
avait jusqu&apos;alQrs celle d&apos;un Etat fondateur..* La politique du Conseil
f6d6ral a constamment inspir6e - et le Parlement le sait par, le
d de ireprise . 63)

Und _er macht die wichtige -Mitteilung:
L&apos;avis du Cohseij. fed6ral est que la Conf6dAration doit viser d

sormais sansh ä faire entendre que- sa, neutralit ne peut pas
se borner ä Atre diffhentielle, et qu&apos;elle sera enti&amp;e conform la
tradition s6culaire, ä la g6ographie et ä l&apos;histoire dü pays..

Aus der weiteren Rede sei folgende Stelle zitiert
Nous ne pourrions. pas, non plus donner l&apos;impression ou faire

naitre le doute que nous nous mouvons dans Forbite d&apos;un groupe d6ten
mine de Grandes Puissances. Nous sommes neutres parce que nous vou-

Ions 6tre autonomes et libres. Le sens sup6rieur de notre neutralit6 - est

qu&apos;elle est pour nous une des garanties les plus precleuses de notte ind
pendance et de ngtre int6grit6 La Soci6t6 des Nations, telle
qu&apos;elle est, np peut plus songer ä,des,sanctions qui
qu ce soit. Le syst des sanctions est desormais pratiquement irr
sable. L&apos;article 16 du Pacte est frapp6 de paralysie :. )Gen ne

pgurrait ä aucun prix devenir le si d&apos;une coalition 64).
Uber das weitere Vorgehen des Bundesrates erfuhr die Öffentlichkeit

vorerst- nichts. Am 31- Januar 1938 fand in Genf eine Sitzung des soge-

narin&apos;ten 28er Komitees zur Beratung der Völkerbundsreform statt, in

welcher der schweizerische Vertreter Gorg6 *eine scharfe Kritik des

Sanktionensystems des Völkerbundes vornahm. Die Absicht dabei war,
wie später in, der Botschaftdes Bundesrates vom 3- Juni T938 erklärt
wurde, den schwedischen Antrg zu erklären, zu-g- Art. 16 fakultativ&apos;
unterstützen, da, wenn dieser *Antrag Erfolg gehabt hätte, es für die

Schweiz leichter geworden wäre, die Stellung eines vollständig neutralen,
Staates wiederzuerlangen 6 Doch stieß der schweizerische Standpunkt-

-

auf den Widerspruch zahlreicher Delegierter, auch des, französischen
r

Delegierten Paul-Boncour
Bevor die Frage der Wiederherstellung der integralen Neutralität.

bereinigt war, trat ein Ereignis ein, das die außenpolitische Lage der

Schweiz noch viel stärker berührte als der Austritt Italiens aus demVölker-
bund: der Anschluß Osterreichs an das Deutsche Reich.&apos; Seit Ausbruch,
des Weltkrieges hat nichts auf die, schweizerische Bevölkerung einen&apos; der-

6z) Stenographisches Bulletin, Nationalrat, 22. Dezember 1937 S- 918/9-
63) Vgl. Anmerkung 2 S. 432-

64) A. a. 0. S. 919-921.

65) Völkerbundsdokument A. 7. 1938. VIL S. ioff.

66)- A. a. 0. S. 3?.
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art tiefen Eindruck gemacht. Die Existenzder kleinen Nachbarstaaten
Deutschlands schien nach &apos;der Selbstaufgabe Österreichs überhaupt
gefährdet zu sein; erst allmählich brachte ruhigere Uberlegung die grund-
legenden Unterschiede in den Beziehungen Deutschlands zu&apos;Österreich
und zur Schweiz zum Bewußtsein 67). Eine endgültige und, tiefgreifende
Änderung erfuhr die strategische Lage der Schweiz; noch nie, hatte das

Land auf 2/3 seiner Grenzen an zwei untereinander eng verbundene
Großmächfe gegrenzt. Über den unerschütterlichen Willen der Schweiz,
ihre Selbständigkeit aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, durften
keine Zweifel aufkommen. Daher entschlossen, sich der Bundesrat und

die politischen Parteien, mit einer machtvollen Kundgebung an die
Öffentlichkeit zu treten. Die Gelegenheit dazu bot sich anläßlich des

Zusammentritts der Bundesversammlung -zur ordentlichen Frühjahrs-
session. In der Eröffnungssitzung am 21- März&apos;1938 verlasen Bundes-

präsident.Baumann in deutscher, Bundesrat Mott?L in italienischer und

Bundesrat Pilet-Golaz in französischer Sprache zuerst im Nationalrat,
sodann im Ständerat folgende Erklärung der Regierung:

Am, 13. März hat der Bundesstaat Österreich, mit dem die Schweiz
herzliche nachbarliche Beziehungen unterhalten hat, als unabhängiger
Staat zu bestehen aufgehört. Das historische Ereignis das, sich vor unsern

Augen vollzogen hat, ist von größter Tragweite. Der Wille, -die Völker
Deutschlands und Österreichs zu vereinigen, war nicht neu. Er hat be-
reits im letzten Jahrhundert zu bewaffneten, Auseinandersetzungen ge-
führt; dieser Wille hat sich nun durchgesetzt.

Der Bundesrat hat Verständnis dafür, daß diese Vorgange unser Volk
stark bewegen. Er benützt die Gelegenheit, die ihm, der Zusammentritt
der Bundesversammlung zur ordentlichen Frühjahrssession bietet&quot;um
die öffentliche Meinung aufzuklären und grundlose Befürchtungen zu

zerstreuen. Die Veränderung, die die politische Karte Euro as erfahrenp
hat, kann keine Schwächung der politischen Lage der Schweiz zur Folge
haben. Die Unabhängigkeit und die Neutralität der Eidgenossenschaft
erweisen sich im Gegenteil mehr denn je als unentbehrlich für die Auf-,
rechterhaltung des europäischen Gleichgewichts. Feierliche Zusiche

rungen sind uns in dieser Hinsiclif von allen Seiten.gegeben worden. Ihr
Wert ist unbestreitbar. Keiner unserer drei Nachbarstaaten kann den

Untergang der Schweiz wünschen oder anstreben; keiner von ihnen be-
droht unsere demokratischen Einrichtungen, die ein wesentliches Lebens-

prinzip der Eidgenossenschaft und ihrer 22 Kantone ausmachen.
Es ist eine Jahrhunderte alte Mission der Schweiz in Europa, im

Interesse Aller die Alpenpässe zu hüten. Die Schwe&apos;iz deckt und schützt

lebenswichtige Grenzabschnitte,ihrer Nachbarn. Der Wille des Schweizer

vOlkes, diese Aufgabe zu erfüllen und seine Unabhängigkeit unter Ein-
satz &apos;Seines Blutes zu behaupten, ist einhellig und unersc,hütterlich. Die
Schweiz hält sich von fremden Händeln fern. jeder Angriff auf die Un-
versehrtheit ihres Gebietes würde ein yerabs&apos;cheuungswürdiges Verbrechen
gegen das Völkerrecht darstellen.&apos;

67) Dazu j. R. v on S a i i s i Österreichs Schicksal und wir, Neue Schweizer Rundschau,
April 1938 (Neue Folge_ 5. Jahrg. S. 713).
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Die Lehre, die unser Land aus den Ereignissen zu ziehen hat, liegt
klar zutage: -. Mehr als je, - müssen die Bestrebungen zur Anerkennung
unserer umfassenden Neutralität fortgesetzt und zum Ziele geführt werden;
in der Tat muß in dieser Hinsicht j egliche Zweideutigkeit beseitigt wer-

den. Ferner ist es eine Notwendigkeit, wir&apos;mit allen unseren Nach-
barn in gleicher Weise korrekte und freundschaftliche Beziehungen
zu unterhalten bestrebt sind. Der Kampf der gegensätzlichen politischen
Systeme in anderen Ländern berührt unsern Staat nicht. Es steht fedeni
Volke frei, sich seine eigenen.inneren Einrichtungen zu geben. Das
Schweizervolk ist einig und muß einig bleiben, in dem Willen, das un-

vergleichliche Vaterland, das Gott ihm gegeben hat, gegen jedermann und
bis zum letzten Atemzug, koste es, was es wolle, zu verteidigen.

Wir werden uns in diesen bewegten Zeiten immer mehr der Aufgabe
bewußt, die uns die Vorsehung zugewiesen hat: zeigen wir, daß eine

Demokratie wie die unsrige auf dem Grundsatz&apos; der Freiheit in der Ord-

nung beruht und daß nichts den Bund der Eidgenossen zu erschüttern

vermag.

Auf diese Erklärung der Regierung folgte eine Erklärung der&apos;politi-
schen Parteien, in beiden Räten in den drei Amtssprachen 68) des Bundes

und von Vertretern der verschiedenen Fraktionen 69) verlesen. Diese

Kundgebung der Landesparteien lautet:
Alle &apos;Gruppen der Bundesversammlung

-

billigen die Erklärung, des
Bundesrates und erklären feierlich, daß das gesamte Schweizervolk,
ohne Unterschied der Sprache, der Konfession oder der Partei, ent-

schlossen ist, die Unverletzlichkeit seines Vaterlandes bis zum letzten

Blutstropfen gegen jeden Angreifer, wer es auch sei, zu verteidigen. je
stärker der Wille des Schweizervolkes zur Wahrung seiner, Rechte auf
dem Boden der verantwortungsbewußten Zusammenarbeit im Staate zum
Ausdruck kommt, desto wirksamer wird dieser Widerstand sein.

Das Schweizervolk ist bereit, die Opfer für seine Landesverteidigung
zu bringen; aber die militärische Rüstung wäre nutzlos, wenn sie sich
nicht auf die geistigen und moralischen Kräfte des gesamten Volkes
stützen könnte: die Einigkeit unter allen Eidgenossen muß den Sieg über

politische und wirtschaftliche Gegensätze davontragen, und unsere innern

Auseinandersetzungen müssen sich in Würde, in der gegenseitigen Ach-

tung vor der Auffassung, der Andern und. im Rahmen unserer demokraii-
schen Einrichtungen vollziehen.

Die Bundesverfassung hat dem Bundesrat die Aufgabe überbunden,
über die äußere Sicherheit der Schweiz zu wachen, ihre Unabhängigkeit
und Neutralität zu wahren. Das Schweizervolk ist,bereit, den Bundesrat
in dieser wichtigen Aufgabe zu unterstützen, die im Sinn und Geiste
unserer Demokratie und in Übereinstimmung mit der Bundesversamm-

lung erfüllt werden muß.

68) Nach dem in der&apos;Abstimmung VOM 2o. Februa,x 1938 angenommenen Wortlaut

&lt;les Art. i 16 der Bundesverfassung sind das Deutsche, Französische und Italienische die

Amtssprachen des Bundes, diese drei gprachen sowie das Rätoromanische bilden die

#&gt;Nationalsprachen der Schweiz.

69) Zugestimmt hatten-die sieben Fraktionen der Bundesversammlung:.die Radikal-

demokraten, die Sozialdemokraten, die Katholischkonservativen, die Bauernfräktion, die

Liberalkonservativen, die Freien Demokraten und die Unabhängigen-,
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Im Vertrauen&apos;auf eine gütige Vorsehung, die über der Jahrhunderte
alten Geschichte unseres Landes waltei, ist das Schweizetvolk gewillt,
mit Entschlossenheit und Mut den aus dem Ernst -der Zeit sich ergebenden
Schwierigkeiten zu begegnen
Daß sich Bundesrat und Bundesversammlung zu&apos; diesem außerge-

wöhnlichen- Verfahren entschlossen, weist auf die tiefe Erregung hin, in

der sich das ganze Land befand, und auf die Bedeutung, die der Kund-

gebung beigemessen -wurde.
Der, Anschluß Osterreichs und&apos;die Kundgebung vom 21. März mag

bei den Völkerbundsmächten die letzten Widerstände gegen die Wieder-

herstellung der umfassenden Neutralität der Schweiz - sofern solche

Widerstände noch bestanden - beseitigt haben. AM 29. April 1938 unter-

breitete der Bundesrat dem, Völkerbundsrat ein Memorandum 70), iji

welchem, nach einem kurzen Uberblick über,die Geschichte der schweize-

rischen Neutralitätseit igig und nach Darlegung derGründe, die zur

Beibehaltung der militärischen Neutralität im Völkerbund geführt hatten,

ausgeführt wird:
Die Bedingungen, unter denen die Schweiz in den Völkerbund.

eintrat, haben sich seither gründlich verändert., Der Völkerbundspakt
ist in gewissen seiner wesentlichsten Bestimmungen nicht angewendet
worden. Das SanktionensYstem hat nicht in allen Fällen funktioniert.. Der
Rüstungswettlauf hat mit einer bisher nie gekannten Intensität wieder

-eingesetzt. Statt sich zur Universalität zu entwickeln,&apos;sah sich der

Völkerbtind im Gegenteil der Mitwirkung wichtiger Staaten,. beraubt.
Die Vereinigten Staaten, von Amerika.sahen keiiielMöglichkeit, ihm

beizutreten, und vier große Länder, darunter zwei Nachbarn der Schweiz,
haben ihn verlassen.

Diese Lage der Dinge mußte die Stellung eines immerwährend neu-

tralen Landes notwendigerweise berühren. Die Schweiz kann sich ange-
sichts, ihrer einzigartigen Lage nicht mit einem fakultatiVen Sanktions-

system abfinden. Ihre Neutralität darf nicht vo&apos;n den Umständen ab-

hängen, sie ist ein für allemal gegeben. Ihre Stärke beruht auf ihrer Klar-
heit und auf ihrem immerwährenden Bestand.

Die Unterscheidung zwischen militärischen und wirtschaftlichen
Sanktionen würde sich heute für die Schweiz als illusorisch erweisen

Wenn sie zu wirtschaftlichen Druckmitieln&apos;griffe, wÜrde sich die, Schweiz
der schweren Gefalr aussetzen, so behandelt zu werden wie ein Staat, der

-

militärische Maßnahmen trifft.
Die Schweiz hegt den Wunsch, daß die Genfer Institution -.deren

Sitz zu sein sie sich zur Ehre anrechnet -- die Schwierigkeiten, die sie

umringen, überwinde. Obwohl sie entsprechend ihrer Verpflichtung vom
13. Februar 1920 ihre Armee, für welche sich das Schweizervolk tatsäch-
lich die größten Opfer auferlegte, modernisiert und reorganisiert, hat, bleibt
die Schweiz dem Völkerbund sowie seinem Ideal, des Friedens und der,
internationalen Zusammenarbeit verbunden. Sie wird ihm Weiterhin
ihre Mitwirkung, leihen in allen Fragen, die ihr Statut eines neutralen

70) - VölkerbÜndsdokument C. i4 M.&apos;87- 1938- Vgl. auch den Bericht des Bundes-

rates an die Bundesversammlung ülber die Neutralität der Schweiz iin Völkerbund

vOm 3-Juni 1938, Sc,hwetz.Bhndesblatt,1938, I; S.840ff.*
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Staates nicht berühren. Sie glaubt sich indessen berechtigt, zu ver-

langen, daß ihre umfassende Neutralität im Rahmen des Völkerbundes
ausdrücklich anerkannt werde,&apos;

Aus diesem Grunde wendet sich der Bundesrat, von der wuchtigen
Entschlossenheit der eidgenössischen Räte und des Volkes getragen, in
aller Zuversicht an den Völkerbundsrat mit dem Verlangen&apos;&apos;daß die
überlieferte Neutralität der Eidgenossenschaft mit den Bestimmungen
&apos;des Paktes vereinbar erklärt werde.

Die sch&quot;yeizerische,Regie&apos;rung zweifelt nicht daran, daß der Völker-
bundsrat, die vorangegangenen Erklärungen zustimmend zur Kenntnis
nehmen und damit den -einzigartigen Charakter der schweizerischen
Neutralität bestätigen wird..
In der Sitzung des Völkerbundsrates vom -ii. Mai 1938 begründete

Bundesrat Motta das Begehren der Schweiz 7,). Als Berichterstatter
wurde der schwedische Vertreter Sandler bezeichnet. Er unterbreitete
in,der Sitzung vom 14. Mai einen Bericht&quot;der von vollem Verständnis
für die besondere Lage der Schweiz zeugt und -mit einem&apos;Resolutions-
entwurf schließt. Bericht und Resolutionsentwurf lauten:

Rapport du reprisentant de la Suide.

i. Par des Communications en date du 2o et 29 avril 1938, le Conseil
f suisse a saisi le conseil de la Soci6t des Nations de la question de
la neutralit6 de la Suisse dans le cadre de la Spci des Nations. Dans un

.Imemorandum joint ä la seconde communication le gouvernement suisse
a soumis au conseil ses Idesiderata qua Uveloppes oralement le repr6sen-.
tant de la Suisse dans las du conseil du ii mai 1938.

2. La situation sp6ciale reconnue ä la Suisse par la Soci des
Nations en tant que membre de la Socie a 6t d6finie par uner
du conseil en date du 13 f6vrier 1920. Cetter n&apos;a soulev6 aucun
&amp;bät au sein de FassembMe. En ce qui concerne la, question de la com-

p6tence respectiVe du conseil et de Fassernblee, il faut remarquer qu&apos;.i1.
ne s?agit pas d&apos;une mati.e.re qui, aux termes du pacte, ressort, de la com-

-p exclusive soit du conseil, soit de FassembMe. Les deux organes
de la Soci6t6&apos;des Nations sont de ce fait Fun et Fautre comp6tents.

En la circonstance, - le Consell f6d d6sirait, que la Societ des
_prit aussit^ que possible sNations ot a requAte en consid

3. Le m6morandum suisSe contient des observations d&apos;ordre g6n
sur lesquelles il n&apos;y a pas lieu, -en la circonstance, pour le conseil

1

de se

prononcer.

Le motif qui, de Favis du conseil, permet de r6gler le cas de la Suisse,&apos;
en raison, de ses donn6es particuli est, la position sp6ciale de la Suisse
qui jouit traditionnellement du statut de puissance perp6tuellement
neutre. Cette neutralite reconnue par les, trait6S de,i8I5 constitue un

principe incontest6 du. droit des gens. Le&apos;trait Ae Vers.3illes a confirm6.
ce principe dans son article 435. Le conseil de la Soci des Nations,
dans sar&apos;du 13 f6vrier 192o, a 1 sconstat6 que (da Suis e&apos;est dans
une situation unique. mgtiv6e par upe tradition de plusieurs. si

71) C. loje Session P. V. 3 (1).
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explicitement incorpor6e dans le droit des gens)). 11 d6clarait &lt;(que Ia
neutralit6 perp6tuelle de Ia Suisse et Ia garantie de l&apos;inviolabilit6 de son

territoire sont justifi6es par les int6r6ts de Ia paix g6n6rale
En consid6ration de son statut d&apos;Etat, perp6tuellement neutre, le

conseil de Ia Soci6t6 des Nations avait en 192.o admis que Ia Suisse ne

participe&apos;rait pas 5, des mesures de caract6re militaire. Aujourdhuil le

gouvernement suisse demande au conseil d&apos;aller plus loin dans cette voie
et de reconnaitre que Ia Suisse ne participera pas ih des mesures quelcon-
qpes d4 sanction.

Pour 6viter tout malentendu, il convient de pr6ciser que Ia, Suisse
ne participera, h aucune mesure pr6vue par I&apos;article 16, sans qu&apos;il y ait
lieu de distinguer si de telles mesures sont prises en application de Far-
ticle 16 ou d&apos;un autre article du pacte.

Tenant compte de Ia- situation tr6s particuli&amp;re de Ia Suisse et in-
form6 de son intention, tout en ne participant. plus A Ia. mise en oeuvre

des sanctions, de continuer h apporter. h tous autres 6gards son concours.

A Ia Soci6t6 des Nations, le conseil de 14 Soci6t6 des- Nations croit au-

jourd&apos;hui devoir.faire droit h sa demande.

4. Conform6ment h Ia politique d&apos;abstention qu&apos;il se propose en

cons6quence de suivre, le gouVernement suisse ne participera pas aux

d6cisions concernant Ia mise en ceuvre de sanctions par les organes de Ia
Soci6t6 des Nations.

5. Le conseil de Ia Soci6t6 des Nations enregistre avec satisfaction
les assurances donn6es h Londres eii ig2o par le Conseil f6d6ral que Ia
Suisse est pr6te h tous les sacrifices pour d6fendre son territoire en toutes.

circonstances etil constate le renforcement de sa d6fense, dont Finforme
le m6mOrandum du -Conseil f6d6ral.

6*Le gouvernement suisse a manif6st.6 par Ia voix de son represen-
tant an conseil sa fid6lit6 h Ia Soci6t6 des Nations et son &amp; de con-

ti&apos;nuer A lui apporter&apos;une collaboration que les membres du conseil, seront
accord pour appr6cier. Ainsi, sous Ia r6serve de Ia non participation h

Ia mise en ceuvre de sanctions, Ia situation de Ia Suisse en tant que
membre de Ia Soci6t6 des Nations et en tant qu&apos;Etat sur le territoire

duquel est 6tabli le si6ge de Ia Soci6t6 des Nations reste inchang6e.
Demain

:

comme hier Ia position de Ia Suisse demeure inchang6e par
rapport h toutes les proscriptions du pacte sauf celles concernant les.

sanctions, de m6me Ia Suisse assurera aux organes de Ia Soci6t6 des
Nations Ia pleine libert6 n6cessaire h leur fonctionnement.

7. Le repr6sentant de Ia Suisse a eu, soin de pr6ciser qu&apos;il Wentendait
traiter que. le cas particulier de son pays, en laissant compl6tement
intacte Ia position des autres-membres de Ia soci6t6 en ce qui concerne Ia

port6e qu&apos;ils attribuent h I&apos;article 16 du_pacte.
11 va de soi que la&apos;demande du gouvernement helv6tiqpe et Ia spite

qui y sera donn6e ne sauralent..affecter en rien les positions qui ont 6t6

I

prises A cet 6gard, ni pT6juger les d6cisions qui pourraient intervenir au.
sein de Ia Socift6 des Nations.

J&apos;ai I&apos;honneur de soumettre au conseil le projet de r6solution
suivant:

P.rojet de resolution.

&lt;iLe Conseil saisi du m6morandum du gouvernement suisse en&apos;date
du 29 avril 1938,
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Ayant examin les demandes formul dans lem du
Conseilf suisse et d6velopp6es par le repr6sentant de la Suisse dans
la s du ii mai 19381

Consid situation particuli de la Suisser de sa

neutralit perp6tuelle folid sur une traditiOn s6culaire et reconnue par
le droit des gen&apos;s,

Rappelant que par sa d6claration de Londres du 13 f6vrier i le9
conseil a reconnu que la neutraliM perp6tuelle de la Suisse est justifi
,par_ les int de la paix gen6rale et,.en cons6quence, est compatible
avec le pacte,

Approuve le rapport du representant de la guMe,
Prend acte, dans ces conditions, de l&apos;intention exprim6e par la-

Suilsse invoquant sa neutralit6 perp6tuelle, de ne plus participer en aucune

mani ä&apos; la mise en oeuvre des dispositions du pacte relatives aux

sanctions, et &amp;clare qu&apos;elle ne- sera pas invit ä y participer,
Constate - que le gouvernement suisse d6clare sa volont6 de, main-

tenir inchang ä tous autres 6gards sa position de membre de la soci6t6
-et de continuer ä assurer les facilit accord6es ä la soci pour le libre
fonctionnement de ses institutions sur le territoire suisse.

In der Sitzung, vom 14. Mai nahm der Völkerbundsrat den Bericht
und die Resolution einstimmig an, unter Stimmenthaltung der Dele-

gierten von China und Rußland. Die Kompetenz des Tölkerbundsrates
- die in Ziffer 2 des Berichts berührt wird - war um so eher zu bejahen,
als die Resolution vom 14- Mai 1938 eine Abänderung der, auch vom

Völkerbundsrat erlassenen Londoner Deklaration vom T3. Februar 1.920,
darstellt.

Damit war die&apos;Schweiz mit ihrem Begehren in vollem Umfange
durchgedrungen. Da die Wiederherstellung der umfassenden Neutralität

vor- allem mit Rücksicht auf das Aus&apos;scheiden. des Deutschen&apos;Reiches j

und Italiens aus dem Völkerbund geschehen war, wurde die neue

Rechtslage der Schweiz im Völkerbund diesen beiden Mächten amt-

lich zur Kenntnis gebracht. Die deutsche und die italienische Regie-&apos;
rung begnügten sich nicht mit der bloßen&apos;Kenntnis&apos;nahme der schweize-

rischen Mitteilung, sondern benützten die Gelegenheit, um in&apos;beinahe

gleiChlautenden Noten vom 21. Juni 1938 der schweizerischen Regie-
rung ihren. Willen kund zu tun, die schweizerische. Neutralität anzu-

erkennen und zu achten. Die deutsche Note lautet: 72)
Herr Gesandter! Mit Note vom 2o. Mai dieses Jahres hat Ihr Herr

Amtsvorgänger mir davon Mitteilung gemacht, daß die Schweiz in dem
Bestreben, ihre traditionelle Neutralitätspolitik weiterzufuhrep und die
sich daraus ergebenden Verpflichtungen auf das gengueste einzuhalten,
den - Völkerbundsrat zu einem Beschluß veranlaßt habe, der die Schweiz,
von jeder Verpflichtung entbindet, an der Anwendung der Sanktions
bestimmUngen des Völkerbundspaktes - teilzunehmpn. Namens der deut-
schen Regierung habe ich die Ehre, Ihnen hierauf folgendes zu erwidern

72) Neue Zürcher Zeitung voin 24. Juni 1937, No.,1127.
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Die deutsche Regierung hat mit großem Interesse davon. Kenntnis

genommen, daß es&apos; den Bemühungen der schWeizerisiChen Regierung
gelungen ist, sich von Verpflichtungen zu befreien, die in der.Tat ge-

eignet waren, die Neutralität der Schweiz zu gefährden. Die deutsche

Regierung begrüßt,dieses Ergebnis, weil sie in der unbedingten Aufrecht-

erhaltung&apos; der -Neutralität, der Schweiz,, ein wichtiges Element für die

Sicherung des europäischen Friedens sieht. Die Schweizerische Regierung
kann deshalb überzeugt sein, daß der von ihr jetzt erneut bekundete

Wille zur Neutralität &apos;bei der deutschen Regierung jederzeit den ent-

sprechenden Willen finden wird, diese Neutralität anzuerkennen und zu

achten. Ich brauche auf die der schweizerischen Regierung bekann-
ten Yerlautbarungen zu verweisen, in denen die deutsche Regierung ihren

Standpunkt in dieser Beziehung bereits in aller Klarheit zum Ausdruck

gebracht hat.
Ich benütze auch diesen Anlaß, um Ihnen Herr Gesandter, die

Versicherung, Meiner ausgezeichnetsten Hochacht zu erneuern&apos;.
(gez.) Ribbentrop.

Die Schweiz hat das Maximum dessen erreicht, was erreichbar war.

Die Resolution des Völkerbundsrates vom 14. Mai und die Kundgebungen
der deutschen und italienischen Regierung vom 21. Juni 1938 hab-en in

digu&apos;der schweizerischen Öffentlichkeit die denkbar größte Befrie &apos;

ng

ausgelöst. Die schweizerische Neutralität hat ihre ungebrochene Lebens-

kraft durch die Jahrhunderte bewiesen.. Es gibt kaum-. ein völkerrecht-

liches Institut, in dem Individualinteresse und Kollektivinteresse so.

vollkommen harmonieren. Eine Lebensnotwendigkeit für die d,emokra-,
tische, mehrsprachige, föderative Schweiz und getragen vom unver-

brüchliChenWehrwillen des Volkes ist die schweizerische Neutralität

gleichzeitig ein unentbehrliches Element der, Sicherheit für die Nachbar
staaten. Sie liegt, wie 1815 auf Grund&quot; einer bereits 300jährigen Er-

fahrung festgestellt, igig und 1-920 wiederholt und 1938 in besonders

bedeutungsvoller Weise bestätigt wurde, im Interesse des europäischen
Friedens.
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